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1. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR LANDSCHAFTSPLANUNG  

Das Verfahren Modschiedel läuft bereits seit dem Jahr 2000. Inzwischen hat der 

Wege-Vorausbau  stattgefunden. Entsprechende Planfeststellungen des Amtes für 

Ländliche Entwicklung Oberfranken liegen vor. Die damalige Landschaftsplanung 

wurde vom Landschaftsarchitekten Wolfgang Sack (Bayreuth) entwickelt. Im seinerzeit-

gen Erläuterungsbericht mit Stand April 2010 finden sich detaillierte Angaben zu den 

geplanten Maßnahmen und entsprechende Bilanz-Aufstellungen. 

 

Ein Teil der Landschaftspflegeflächen wurde damals ebenfalls mit planfestgestellt. Hier 

ergaben sich inzwischen jedoch zahlreiche Veränderungen, so dass die meisten LP-

Flächen neu überplant oder konzeptionell angepasst wurden. Viele Bereiche kamen 

auch neu hinzu, insbesondere im Hinblick auf den speziellen Artenschutz (hier v.a. ver-

schiedene Feldlerchen-Streifen). 

 

Die Neuverteilung hat inzwischen  ebenfalls stattgefunden  (vorläufige Besitzeinwei-

sung Ende 2017). Verschiedene Kleinstrukturen wurden auf Grundlage des durchge-

führten Grüntermines (19.12.2018 und 23.01.2019) beseitigt oder versetzt. Auch die 

meisten Landschaftspflegeflächen wurden seither hergestellt. Eine abschließende 

Planfeststellung  für diese Flächen liegt jedoch noch nicht vor, so dass sie mit den vor-

gelegten Unterlagen neben dem ergänzenden Restausbau der Wege  mit behandelt 

werden. Plangegenstand sind außerdem verschiedene Auffüllungen und Lagerplätze  

sowie einzelne Rest -Maßnahmen in der Flur . 

 

An stärker befestigten Wegen ist lediglich noch eine Trasse südlich von Modschiedel 

vorgesehen (MKZ 116271; Kombispurweg). Jedoch war auch dieser Abschnitt bereits 

mit leicht veränderter Führung in der damaligen Planfeststellung enthalten, wurde aber 

noch nicht gebaut. Die restlichen Strecken stellen Schotterwege (Bautyp 7), leichte 

Schotterwege (Bautyp 8) oder Grünwege dar. Hier sind nur in Einzelfällen oder an Ein-

mündungen ganz kurze Stücke auch versiegelt.  

 

Genaue Angaben sind der für jede Anlage angefertigten Einzelaufstellung (ĂMaÇnah-

menblattñ) in Kap. 5 zu entnehmen. Neben den entsprechenden Grundinformationen 

sind hier auch Aussagen zu Wirkraum und Ausstattung, Vermeidungs-/Minimierungs-

maßnahmen sowie Auswirkungen des Vorhabens enthalten. Außerdem ist eine ent-

sprechende Teil-Bilanz nach BayKompV integriert. Diese Teil-Bilanzen gehen in die 

Gesamt -Bilanz  mit ein, die in Kap. 4 dargelegt ist. 

 

Der spezielle Artenschutz  wurde ebenfalls bereits in früheren Planungsschritten ab-

gehandelt (siehe auch Kap. 3). Neuerliche relevante Auswirkungen sind nicht zu erwar-

ten, sofern die formulierten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Beachtung 

finden. Ergänzende CEF-Maßnahmen, die über die bereits ausgeführten Landschafts-

pflegeflächen, Heckenverpflanzungen und Neugestaltungen hinausgehen, sind nicht 

erforderlich. Sensiblere Wegabschnitte stellen insbesondere die Strecken MKZ 

116262, 116360, 116386, 116459 (nur Südrand) und MKZ 123137 dar. Hier ist Um-

weltbaubegleitung während der Ausführung erforderlich. 

 

Im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit der Maßnahmen wird eine UVP-Vorprüfung  

vorgelegt (Kap. 2). Diese beinhaltet ausschließlich die nun geplanten ergänzenden 

Maßnahmen und fasst den bisherigen Vorausbau als bestehende Vorbelastung auf. 
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2. UVP-VORPRÜFUNG 

 

0.  Neuvorhaben / Änderungsvorhaben  

(Erstmalige) Aufstellung 

des Plans nach § 41 

FlurbG1 

 δ  Neuvorhaben  

Fortschreibung des Plans   χ  Änderungsvorhaben  

Gegenstand der Vorprüfung ist, ob die neu hinzutretenden Anlagen/Maß-

nahmen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen können. 

Die bereits zugelassenen Anlagen und Maßnahmen sind als Vorbelastung 

zu berücksichtigen. Ggf. entfallende Anlagen/Maßnahmen können die Vor-

belastung reduzieren. 

1.  Merkmale des Vorhabens  

Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens  

Bezeichnung des Vorhabens: 

Neuordnung des Grundbesitzes und Bau ergänzender gemeinschaftlicher und öffentlicher Anlagen zum 

Zweck des Verfahrens nach dem Flurbereinigungsgesetz in der TG Modschiedel 

(Stadt: Weismain, Landkreis: Lichtenfels) 

Bestandteile des Vorhabens (mit MKZ = Maßnahmenkennzahl):  

 χsiehe Anlagen- und Maßnahmenverzeichnis (Stand: 11.11.2025) 

 δsiehe Anlagen- und MaÇnahmenverzeichnis zu Deckblatt Nr. é (Stand: é) 

Flächeninanspruchnahme des Vorhabens (gemäß Anlagen- und Maß-

nahmenverzeichnis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Größe des Verfahrensgebiets 

   170 m    Befestigte Wege: 

                 10 m Ausbau 

                 160 m Neubau 

 3.645 m   Teilbefestigte Wege  

                 1.340 m Ausbau 

                 2.305 m Neubau 

   935 m    Grünwege 

                 davon 880 m neu 

16.000 m2 Auffüll-Flächen  

  7.100 m2 Lagerplätze  

37.805 m2 Kleinstruktur-  

                 beseitigungen 

(jeweils zzgl. planfestgestellte/ge-

nehmigte Anlagen aus Vorausbau) 

 

59.408 m2 LP-Flächen 

(zzgl. 4.744 m2 bereits planfestge-

stellte/genehmigte und schon  

umgesetzte LP-Flächen) 

 

412 ha 

  

 
1 Bzw. der Pläne nach §§ 58, 100, 103f FlurbG (vgl. oben Nr. 1.7). 
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Wirkfaktoren 2 

  ja Art und Umfang  

Überbauung / Versiegelung von Flächen 

 

 χ Versiegelte Wege/Flächen: 510 m2 

(abzgl. 30 m2 versiegelte Be-

standswege) 

Wassergebundene/Teilbefestigte 

Wege/Flächen: 10.935 m2 

(abzgl. 4.020 m2 (teil-)befestigte 

Bestandswege) 

Lagerplätze: 7.100 m2 (befestigt) 

Geländeveränderungen  χ zahlreiche Geländestrukturen 

(Ranken, Kleinknöcke, Steinplat-

ten) 

Veränderungen der Vegetationsdecke 

¶ Beseitigung von Struktur- und Landschaftselementen 

 

 

 

¶ Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart (Rodung) 

 

 χ

 

 

 

 χ

 

37.805 m2 

(ohne landwirtschaftliche Nutzflä-

chen und befestigte Straßen/Wege 

incl. Begleitgrün) 

695 m2 

(Wegeausbau MKZ 116360, 

116386, 116459, 116548; Einfahrt 

MKZ 184012) 

Veränderungen der Hydrologie 

¶ Bodenwasserhaushalt (Dränagen) 

¶ Niederschlagswasser (Sammlung, beschleunigte Ableitung) 

¶ Oberirdische Gewässer (Ausbau, Benutzung) 

¶ Grundwasser (Benutzung) 

 

 δ

 δ

 δ

 δ

 

Keine Veränderungen für alle  

Teilaspekte 

 

Zerschneidung oder Unterbrechung räumlich-funktionaler  

Beziehungen 

¶ Biotopverbund 

¶ Klima (Frischluftschneisen) 

¶ Landschaftsbild (Sichtbeziehungen) 

¶ Erholungswert der Landschaft (Wegebeziehungen) 

 

 χ

 δ

 χ

 δ

Keine Zerschneidungen; 

zusätzliche Vollversiegelung auf 

480 m2 Fläche; Strukturverluste in 

allen Flurteilen (Raine, Ranken, 

Kleinknöcke, Steinplatten, einzelne 

Hecken und Gehölze, Grünwege) 

Keine Beeinträchtigung von 

Frischluftschneisen 

Sichtbeziehungen werden nicht 

unterbrochen; Es kommt jedoch zu 

zahlreichen Strukturverlusten mit 

Vergröberung des Strukturmosaiks 

der Landschaft 

Keine Unterbrechung von Wege-

beziehungen / Wanderwegen; 

Mit der Teil-Wiederherstellung des 

historischen Kirchensteiges west-

lich von Modschiedel und der Er-

haltung des Judenweges im westli-

chen TG-Randbereich werden 

zwei wichtige Wegebeziehungen 

mit kulturhistorischer Bedeutung 

erhalten bzw. wiederhergestellt 

 
2 Die nachfolgende Auflistung beschränkt sich auf Wirkfaktoren, die nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kön-
nen. 
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Erschließung der freien Landschaft für 

¶ land- und forstwirtschaftlichen Verkehr 

¶ sonstigen Verkehr 

¶ Freizeitaktivitäten 

 

 χ

 δ

 δ

Das maßgebliche Wegenetz ist 

bereits aus dem Vorausbau vor-

handen oder zumindest bereits 

planfestgestellt und wird lediglich 

um einige nachgeordnete Flur-

wege mit nur Teilbefestigungen 

und um verschiedene Grünwege 

erweitert. Die Länge neuer befes-

tigter Wegstrecken beträgt ledig-

lich ca. 170 m 

Abfallerzeugung im Sinne von § 3 Abs. 1 und 8 Kreislaufwirtschafts-

gesetz (siehe Abfallverzeichnisverordnung3) 

¶ Nicht gefährliche Abfälle (z.B. Boden, Steine und Baggergut, 

gemischte Bau- und Abbruchabfälle) 

 

¶ Gefährliche Abfälle (z.B. belastete Böden, Teer, asbesthal-

tige Baustoffe, sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die gefähr-

liche Stoffe enthalten) 

 

 

 χ

 

 

 δ

 

 

 

Boden- und Schottermaterial im 

Rahmen des Wege(aus)baus, der 

Strukturbeseitigungen und Planie-

rungen 

Voraussichtlich keine gefährlichen 

Abfälle; Ausgebauter Boden wird 

beprobt und bei Auffälligkeiten 

fachgerecht behandelt 

Betriebsbedingte Nähr- und Schadstoffemissionen sowie Staubbil-

dung 
 δ Keine Veränderung der Verkehrs-

frequenz; Geringfügige Erhöhung 

der Staubbelastung durch die 

überwiegenden Bautypen 7 und 8 

bei trockener Witterung 

Betriebsbedingte Schallemissionen (Lärm)  δ Keine Veränderung der Verkehrs-

frequenz 

Betriebsbedingte visuelle Reize (z.B. durch sich bewegende Fahr-

zeuge, Spaziergänger auf Wegen, Hunde) 
 δ Keine Neuerschließung bisher un-

belasteter Landschaftsteile für den 

normalen Fahrzeug-Verkehr sowie 

für Radfahrer und Fußgänger; Der 

historische Kirchenweg im Bereich 

der strukturreichen Landschafts-

teile westlich Modschiedel (MKZ 

123137) soll nur für Fußgänger be-

gehbar werden 

Sonstiges  δ - 

  

 
3 Gefährliche Abfälle werden in § 3 Abs. 1 Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV definiert: ĂDie Abfallarten im Abfallver-

zeichnis, deren Abfallschlüssel mit einem Sternchen (*) versehen sind, sind gefährlich im Sinne des § 48 des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes.ñ Sie sind in der Anlage zur AVV aufgelistet. 
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Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten  

Wirkt das Vorhaben mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben zusammen? 

Ja  χ   Nein  δ

Vorhaben: - Planfestgestellter Wege-Vorausbau im Verfahren der Ländlichen Entwicklung Modschiedel 

                  - West-Umgehung Modschiedel der Kreisstraße LIF 12 

Art und Merkmale der Vorbelastung:  

Lärmbelastung am westlichen Ortsrand von Modschiedel und in den angrenzenden Flurteilen; Bereits erfolg-

ter Verlust von Landschaftselementen und Kleinstrukturen; Querungsmöglichkeit für Fußgänger am westli-

chen Ortsrand von Modschiedel durch die Ortsumgehung mit ihren Böschungen erschwert (Wegverbindung 

Kirchensteig nur über Begleitwege und kleinere Umwege möglich) 

Vorhabenbedingte Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen  

Ist für einzelne Anlagen eine Anfälligkeit denkbar? 

Ja  δ   Nein  χ

Anlage(n): é 

mºgliche Unfªlle, Katastrophen: é 
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2.  Standort des Vorhabens 

¶ Nutzungskriterien  (bestehende Nutzungen)  

¶ Qualitätskriterien  (Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und 

Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen)  

¶ Schutzkriterien  (Schutzgebiete)  

trifft 
zu 

Erläuterung  

Menschen Vorbelastung durch bestehende Nutzung(en)  χ Bestehendes Wegenetz / Verkehr 

schutzgutimmanente bestehende Nutzung(en)  δ - 

Wald mit besonderer Bedeutung für Immissions-

schutz, Lärmschutz, Sichtschutz oder Erholung lt. 

Waldfunktionsplan 

 δ - 

Sonstiges  χ Verschiedene örtliche Wander-

wege, überwiegend auf bereits 

ausgebauten Trassen (Ausnahme: 

bereits planfestgestellte aber noch 

nicht gebaute MKZ 116 271); 

Radweg Weiden ï Modschiedel ï 

Wunkendorf auf bestehenden Ge-

meindeverbindungsstraßen und 

Flurwegen 

Tiere,  

Pflanzen, bio-

logische Viel-

falt 

Vorbelastung durch bestehende Nutzung(en)  χ Bisherige Strukturbeseitigungen 

und erfolgter Wegeausbau im Ver-

fahren Modschiedel 

schutzgutimmanente bestehende Nutzung(en)  δ - 

Lebensräume von Arten des Anhangs II/IV FFH-RL  χ - Fledermäuse  

  (Kirche Modschiedel) 

Lebensräume von naturschutzfachlich bedeutsamen 

europäischen Vogelarten (Rote Liste Status Bayern  

1 bis 3) oder Vogelarten des Anhangs 1 V-RL 

 χ - Neuntöter (3 BP westlich  

     Modschiedel, abzgl. 1 BP im  

     Bereich Ortsumgehung) 

- Dorngrasmücke (10 BP vor  

     allem um Modschiedel) 

- Baumpieper (1 BP südwestlich  

     Modschiedel) 

- Feldlerche (25 BP, v.a. in den  

     zentralen Teilen um Mod- 

     schiedel, abzgl. 4 BP im  

     Bereich Ortsumgehung),  

- weitere Arten ohne Bestands- 

     gefährdung v.a. in der west- 

     lichen und östlichen Umge- 

     bung von Modschiedel 

Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL  χ Inzwischen nur noch einige  

wenige magere Flachlandmäh- 

wiesen (FFH-LRT 6510) 

Natura-2000-Gebiete  δ - 

Naturschutzgebiete   δ - 

Nationalparke und Nationale Naturmonumente  δ - 

Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Na-

turparke 
 χ Naturpark ĂFränkische Schweiz - 

Frankenjurañ 

Naturdenkmäler  δ - 

Geschützte Landschaftsbestandteile   δ - 
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Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 Abs. 2BNatSchG 

i.V.m. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG) bzw. geschützte 

Landschaftsbestandteile nach Art. 16 Abs. 1  

BayNatSchG 

 χ Nur sehr wenige geschützte Berei-

che, insbesondere kleinflächig an 

Wald- und Gehölzsäumen 

Wald mit besonderer Bedeutung als Lebensraum und 

für die biologische Vielfalt lt. Waldfunktionsplan 
 δ - 

Sonstiges  χ Fl.Nr. 1909 neu: Ausgleichs- und 

Ersatzfläche für Kindergarten Mod-

schiedel (Einbeziehungssatzung); 

Entwicklungsziel: Gehölzstrukturen 

und Grünland 

Fl.Nr. 1887 neu (TF im Westen): 

Ökoflächenkataster aus Flurberei-

nigung; Entwicklungsziel: Gehölz-

strukturen und Grünland 

Fläche, 

Boden 

Vorbelastung durch bestehende Nutzung(en)  δ - 

schutzgutimmanente bestehende Nutzung(en)  χ Ackerbauliche Nutzung mit poten-

ziell leicht erhöhter Abtragsgefähr-

dung in wassersensiblen flachen 

Muldenlagen, vor allem im Norden 

und Osten des TG-Gebietes 

Schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen, 

Altlasten, Altlastverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 3 bis 6 

BBodSchG) 

 δ - 

Böden mit hoher Puffer- und Filterfunktion, Wasser-

speicherfunktion, Erosionsschutzfunktion oder Archiv-

funktion 

 χ - 

überdurchschnittlich ertragreiche Böden (im regiona-

len Vergleich) 
 δ - 

Böden bzw. Bereiche mit erhöhter Erosionsanfälligkeit  χ Keine erosionsgefährdeten Lagen, 

aber gem. BayernAtlas einige was-

sersensible Bereiche, v.a. in leich-

ten Muldenlagen im Norden und 

Osten des TG-Gebietes 

Wald mit besonderer Bedeutung für den Bodenschutz 

lt. Waldfunktionsplan 
 δ - 

Sonstiges  χ Georisiken gem. BayernAtlas:  

Subrosion im Bereich vorhandener 

Dolinen, vor allem im nördlichen 

und östlichen TG-Gebiet; 

Ablagerungsbereiche in verfüllten 

Dolinen: 

Ostteil Fl.Nrn 1816 neu (Acker) 

Ostteil Fl.Nr. 2043 neu (Wald) 
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Wasser Vorbelastung durch bestehende Nutzung(en)  χ Ackerbauliche Nutzung im Bereich 

verfüllter Dolinen und in einigen 

wassersensiblen flachen Mulden-

lagen 

schutzgutimmanente bestehende Nutzung(en)  δ - 

Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung  δ Keine relevanten Oberflächenge-

wässer 

bedeutsame Grundwasservorkommen  δ - 

Gebiete mit geringem Grundwasserflurabstand (Ò 2m)  δ - 

Oberflächenwasserkörper gemäß Verzeichnis der 

Wasserkörper in Bayern 
 δ - 

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutz-

gebiete (53 Abs. 4 WHG)  
 δ -  

festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwem-

mungsgebiete (§ 76 Abs. 2 und 3 WHG) 
 δ - 

Wald mit besonderer Bedeutung für den Wasser-

schutz lt. Waldfunktionsplan 
 δ - 

Sonstiges  χ Wassersensible Bereiche gemäß 

BayernAtlas, v.a. in leichten Mul-

denlagen im Norden und Osten 

des TG-Gebietes 

Luft,  

Klima 

Vorbelastung durch bestehende Nutzung(en)  χ Landwirtschaft / Verkehr / Siedlung 

schutzgutimmanente bestehende Nutzung(en)  δ - 

Flächen mit besonderer klimatischer Bedeutung  

(z.B. Frischluftschneisen, Kaltluft- und Frischluftent-

stehungsgebiete) 

 χ Verstreute Waldflächen als Frisch-

luftproduzenten 

Wald mit besonderer Bedeutung für den Klimaschutz 

lt. Waldfunktionsplan 
 δ - 

Sonstiges  δ - 

Landschaft, 

Kulturelles 

Erbe und 

sonstige 

Sachgüter 

Vorbelastung durch bestehende Nutzung(en)  δ - 

schutzgutimmanente bestehende Nutzung(en)  δ - 

Strukturbildende natürliche und naturnahe Land-

schaftselemente, kleinteilige Landschaftsgliederung 
 χ Große Teile des Verfahrensgebie-

tes sind im Regionalplan als Land-

schaftliches Vorbehaltsgebiet ĂJu-

ralandschaft bei Modschiedelñ aus-

gewiesen (gesamter TG-Bereich 

mit Ausnahme der näheren Orts-

lage). Am strukturreichsten zeigen 

sich die Gebietsteile westlich und 

südwestlich von Modschiedel. Ins-

gesamt ist jedoch eher von einer 

durchschnittlichen Landschafts-

Ausstattung ohne besondere Kon-

zentrationsbereiche zu sprechen. 

Charakteristisch sind die an ver-

schiedenen Stellen vorhandenen, 

kleineren und größeren Gehölz-

knocks im Bereich landwirtschaftli-

cher Nutzflächen.  

Markante geomorphologische Ausprägungen  χ

Naturnahe Landschaften  χ



 

 

10 

Kulturhistorisch bedeutsame Landschaften oder 

Landschaftsteile 
 χ - Verbliebene Hecken und Knocks 

  in der Kulturlandschaft 

- Judenweg mit fünfgliedriger  

  Wegspinne westlich von  

  Modschiedel (Fl.Nr. 2032 neu) 

Wald mit besonderer Bedeutung als forsthistorischer 

Waldbestand und im Bereich von Kulturdenkmälern  

lt. Waldfunktionsplan 

 δ - 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Ensembles  χ Bodendenkmäler: 

- Fl.Nr. 1810 neu südöstlich von 

  Modschiedel:  

     Felsdach mit Nutzungs 

     sedimenten vorgeschicht- 

     licher Zeitstellung 

     (D-4-5933-0116); 

     Fläche unter Wald 

- Ortsbereich Modschiedel: 

     Archäologische Befunde im  

     Bereich Kirchhof und Kirche  

     Modschiedel 

     (D-4-5933-0203) 

     Fläche überbaut 

- Fl.Nr. 2064 neu nordwestlich 

  Modschiedel:  

     Siedlung der Urnenfelderzeit 

     (D-4-5933-0229) 

     Fläche unter Wald 

- Fl.Nr. 2058 neu nordwestlich 

  Modschiedel:  

     Bestattungsplatz mit Grab- 

     hügeln vorgeschichtlicher  

     Zeitstellung 

     (D-4-5933-0038) 

     Fläche unter Wald 

Sonstiges  δ - 

diverse 

Schutzgüter 

Schutzwald (Art. 10 BayWaldG), Bannwald (Art. 11 

BayWaldG), Erholungswald (Art. 12 BayWaldG),  

Naturwaldreservat, Naturwaldfläche (Art. 12a 

BayWaldG) 

 δ - 
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3.  Bewertung der Auswirkungen  

     unter Einbeziehung der Ergebnisse der Räumlichen Fachplanung in der Ländlichen Entwicklung 

 Spalte A  

Ermittlung möglicher  

nachteiliger Auswirkungen  

      anhand der 

¶ Merkmale des Vorhabens (Nr. 1)  

¶ Merkmale des Standorts (Nr. 2)  

¶ Vorkehrungen des Vorhabenträgers 

Spalte B  

Beurteilung der Erheblichkeit  

im Sinne des UVPG  

      anhand der  

¶ Merkmale der Auswirkungen 

- Art und Ausmaß 

- grenzüberschreitender  

Charakter 

- Schwere und Komplexität 

- Irreversibilität 

- Kumulation 

- Verminderungsmöglichkeit 

Menschen Entstehung zusätzlicher Emissionen (Lärm, Schad-

stoffe) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Neubau (teil)befestigter Wege nur auf ca. 160 m und 

nicht im näheren Siedlungsumfeld; Hauptwegenetz 

bereits aus Vorausbau vorhanden; Keine Erhöhung 

der Verkehrsfrequenz zu erwarten. 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich4           Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

 

Tiere,  

Pflanzen, bio-

logische Viel-

falt 

 

Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Kein Natura 2000-Gebiet vorhanden 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich5           Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Beeinträchtigung eines geschützten Teils von Natur 

und Landschaft (§§ 23-30 BNatSchG, Art. 12-16 und 

23 BayNatSchG) 

 δoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 χnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Das Verfahrensgebiet befindet sich vollständig im 

Naturpark ĂFrªnkische Schweiz - Frankenjurañ und 

ist in zudem groÇen Teilen als ĂLandschaftliches 

Vorbehaltsgebietñ gemªÇ Regionalplan ausgewie-

sen. 

 

 χunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich6           Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Im TG-Bereich finden zwar umfangreiche 

Strukturbeseitigungen und einige He-

cken- und Kleinfelsversetzungen statt 

(ca. 37.805 m2), es wird jedoch entspre-

chender Flächen-Ausgleich über die Her-

stellung von Landschaftspflegeflächen 

geschaffen (ca. 64.152 m2). Der Flächen-

überschuss ist geeignet, die Negativef-

fekte durch Vergröberung des Nutzungs-

mosaiks zu minimieren bzw. auszuglei-

chen. 

 
4 Grundsätzlich erheblich, wenn Grenz- oder Richtwerte gemäß BImSchV, TA Lärm, TA Luft, AVV Baulärm über-

schritten werden. 
5 Grundsätzlich erheblich, wenn FFH-Ausnahme erforderlich (§ 34 Abs. 3 BNatSchG). 
6 Grundsätzlich erheblich, wenn Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich oder Beeinträchtigungen nicht ausgleich-

bar (Art. 23 Abs. 3 BNatSchG). 
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Beeinträchtigung der Lebensraumausstattung durch 

Beseitigung von standortgerechter und heimischer 

Vegetation 

 δoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 χnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Durch die geplanten Strukturbeseitigungen / -verset-

zungen und den ergänzenden Wegebau kommt es 

zu Eingriffen in Vegetationsbestände. Betroffen sind 

insbesondere Raine, Ranken, Grünwege, Erdwege 

und punktuell Kleinknöcke in der Flur. Hierdurch ver-

ändert sich auch die Nutzungseignung für die örtli-

che Tierwelt, insbesondere für Boden- und Hecken-

brüter. 

Auch durch den restlichen Wegebau kommt es in ei-

nigen Bereichen noch zu Begleiteingriffen. 

 

 χunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich7           Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Die auftretenden Strukturverluste werden 

flächenmäßig über die Herstellung neuer 

Landschaftspflegeflächen ausgeglichen 

und um ca. 2,6 ha überkompensiert.  

Die LP-Flächen sind so konzipiert, dass 

sie als CEF-Maßnahmen auch zur Wah-

rung des Erhaltungszustandes der wert-

gebenden Tierwelt beitragen. Verschie-

dene Heckenstrukturen werden versetzt 

und fungieren im Verbund mit neuem 

Nahrungsgrünland als zukünftige Kom-

plex- und Vernetzungsbiotope. Für Bo-

denbrüter (insbesondere Feldlerche) 

werden verschiedene Gras-/Krautstreifen 

in offenen Flurteilen neu geschaffen. 

Eingriffe in Flächen nach § 30 BNatSchG 

bzw. Art. 23 BayNatSchG finden im Rah-

men der Kleinstrukturbeseitigungen nicht 

statt. Auch im Rahmen des ergänzenden 

Wegebaus können entsprechende Ver-

luste durch Vermeidungsmaßnahmen 

verhindert werden.  

Abgesehen von den punktuellen Gehölz-

maßnahmen bewegt sich die Wertigkeit 

der betroffenen Kleinstrukturen nach 

BayKompV fast ausschließlich zwischen 

3 und 6 Wertpunkten. Hochwertige Of-

fenlandbiotope sind demnach nicht be-

troffen. 

Die meisten Beseitigungen sind auf 

Grundlage zahlreicher Behördenabstim-

mungen (incl. Grüntermin) inzwischen 

bereits erfolgt. Lediglich einzelne Rest-

maßnahmen sollen noch umgesetzt wer-

den. 

 
7  Grundsªtzlich erheblich, wenn Umfang Ó 1 ha oder Beeintrªchtigung weder ausgleich- noch ersetzbar  

(§ 15 BNatSchG). 
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Beeinträchtigung von Arten des Anhangs IV FFH-RL 

oder planungsrelevanten europäischen Vogelarten 

(Rote Liste Status Bayern 1 bis 3) 

 δoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 χnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Ein Großteil der Strukturbeseitigungen wurde bereits   

auf Grundlage zahlreicher Behördenabstimmungen 

durchgeführt. Gleichzeitig wurde ein Landschafts-

pflegeflächen-Konzept entwickelt und mit den Be-

hörden abgestimmt, welches geeignet ist, die Ver-

gröberung des Nutzungsmosaiks und die entstehen-

den Strukturverluste zu kompensieren. Sofern als 

CEF-Maßnahmen für bereits durchgeführte Beseiti-

gungen vorgesehen, wurden die Flächen bereits zur 

Gänze hergestellt oder übergangsweise durch die 

Anlage von Feldlerchenfenstern realisiert. 

Als Restmaßnahmen sind nur noch letzte He-

ckenverpflanzungen und wenige Kleinstrukturbesei-

tigungen durchzuführen. Außerdem sollen noch ei-

nige untertägige Steinplatten beseitigt werden. 

Sämtliche Maßnahmen waren bereits in den Plänen 

zum Grüntermin enthalten. Neu ist lediglich die ge-

plante Beseitigung von SNK-Nr. 1067/G3 westlich 

Modschiedel, die jedoch wegen ihrer Gehölznähe 

keine Relevanz für Bodenbrüter hat. 

 

 χunerheblich8     Ÿ weiter                          

 δerheblich9          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Sofern erforderlich, sind im Hinblick auf 

noch nicht ausgeführte Struktureingriffe 

verschiedene Vorgaben zur Eingriffsmini-

mierung getroffen (i.W. Gehölz-/ Boden-

eingriffe nur von Anfang August bis Ende 

Februar; erforderliche Nachsaaten erst 

ab September; Bauausführung in einigen 

Abschnitten außerhalb der Vogelbrutzeit; 

Umweltbaubegleitung).  

Ausgeglichen werden die Maßnahmen 

über Landschaftspflegeflächen. Diese 

sind geeignet, dass Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG im Hinblick auf den 

speziellen Artenschutz nicht auftreten. 

CEF-Maßnahmen für Heckenbrüter stel-

len die LP-Flächen MKZ 516104, 

517135, 517143 und 517151 dar. Als 

CEF-Maßnahmen für Bodenbrüter fun-

gieren die LP-Flächen MKZ 516082, 

516091, 516104, 516112, 516139, 

516147 und 517194. 

Beeinträchtigung des Biotopverbunds durch Barrier-

ewirkung/Zerschneidung 

 δoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 χnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Vor allem im Süden des Verfahrensgebietes findet 

ergänzender Wegebau mit punktuell stärkerer Be-

festigung entlang von Waldbeständen auf neuer 

Trasse statt (MKZ 116271, 116459). Allerdings ist 

der erstgenannte Weg bereits planfestgestellt und 

wird nur geringfügig in seiner Trassenführung verän-

dert. 

Vorbelastungen in der Offenflur bestehen vor allem 

durch die neue und inzwischen gebaute Westumge-

hung von Modschiedel. 

 

 χunerheblich10     Ÿ weiter                          

 δerheblich11          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Die Wege MKZ 116271 und 116459 

grenzen in Bereichen an Waldflächen an, 

die wegen ihrer relativ strukturarmen 

Ausbildung höchstens allgemeine Le-

bensraumfunktion für weiterverbreitete, 

anpassungsfähige Arten aufweisen. Inso-

fern wirken sich eventuelle funktionale 

Einschränkungen nur sehr nachrangig 

aus. Bei Weg MKZ 116459 bestehen au-

ßerdem Vorbelastungen durch die nahe 

Staatsstraße im Süden. Außerdem stellt 

der gewählte Schotterbelag (Bautyp 7) 

keine Vollversiegelung mit nachhaltiger 

Barrierewirkung dar. 

 
8 Grundsätzlich unerheblich, wenn keine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich (§ 45 Abs. 7 BNatSchG). 
9 Grundsätzlich erheblich, wenn artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich (§ 45 Abs. 7 BNatSchG). 
10 Grundsätzlich unerheblich, wenn kein ergänzender Kompensationsbedarf nach § 7 Abs. 2 Satz 2 BayKompV be-

steht. 
11 Grundsätzlich erheblich, wenn Beeinträchtigungen im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG weder ausgleich- noch 

ersetzbar. 
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Fläche,  

Boden 

Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Ver-

siegelung, Überbauung, Abtrag oder Auftrag 

 δoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 χnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Durch den ergänzenden Wege(aus)bau kommt es 

zu einer (Teil-)Versiegelung land- und forstwirt-

schaftlich genutzter Böden mit potenziellen Verlus-

ten von Bodenfunktionen. 

Auch die restlichen Kleinstrukturbeseitigungen grei-

fen in das Bodengefüge ein. 

 

 χunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich12          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Die restlichen Wegebaumaßnahmen fin-

den fast ausschließlich in Bereichen 

statt, wo entweder im Ausgangszustand 

bereits Wegetrassen vorhanden / plan-

festgestellt waren oder im Hinblick auf 

die gegenständliche Planung bereits 

Grünwege und Fuhren entstanden sind. 

Insofern kommt es gegenüber der aktuel-

len Situation de facto zu keinem wesent-

lichen Flächen-Mehrverbrauch. Zur hin-

reichenden Erschließung insbesondere 

von Waldgrundstücken sind die Trassen 

außerdem zwingend erforderlich. 

Zu Vollversiegelungen kommt es ledig-

lich auf ca. 480 m2. Selbst unter Berück-

sichtigung der vollversiegelten Fläche 

aus dem Vorausbau (ca. 6.122 m2) ver-

bleiben die Maßnahmen deutlich unter 

der Erheblichkeitsschwelle. Allerdings 

kam es bereits in größerem Umfang zu 

Teilversiegelungen im Rahmen des Vo-

rausbaus, durch den ergänzenden We-

gebau kommen hier nochmals ca. 6.915 

m2 Wege und 7.100 m2 Lagerplätze mit 

Schotterbefestigung hinzu. 

Bodenveränderungen durch Strukturbe-

seitigungen beziehen sich in fast allen 

Fällen auf den Verlust von erdigen Rai-

nen, Ranken und Grünwegen. Hier wird 

das Bodenmaterial in der Regel unmittel-

bar auf angrenzende Bereiche verteilt, so 

dass die humose Oberbodenschicht als 

Produktions-Standort sowie im Hinblick 

auf die Bodenfunktionen erhalten bleibt. 

Eine Erhöhung der Bodenerosion ist we-

gen der ausnahmslos flachen Flurlagen 

an keiner Stelle zu erwarten. Dies gilt 

auch für wassersensible Bereiche in fla-

chen Muldenlagen. Eine Erosionsproble-

matik ist auch örtlich nicht bekannt. 

 
12 Grundsätzlich erheblich, wenn eines der nachfolgenden Kriterien zutrifft: 

- Umfang Versiegelung  ² 10 ha 

- Umfang Abtrag oder Auftrag ² 200.000 m3 

- Neubau einer Gemeindeverbindungsstraße als Teil des Vorhabens mit einer durchgehenden Länge von mindes-
tens 10 km, davon mindestens 5 v.H. gesetzlich geschützte Biotope mit einer Fläche von mehr als 1 ha, Natura 
2000-Gebiete, Nationalparke oder Naturschutzgebiete 

- Bau eines Parkplatzes von über 1 ha Fläche als Teil des Vorhabens 
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 Beeinträchtigung von Böden durch gefährliche Ab-

fälle gemäß § 3 Abs. 1 AVV 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Bisher liegen keine Erkenntnisse über gefährliche 

Abfälle oder Altlasten vor. 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich13          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Ausgebauter Boden wird beprobt und bei 

Auffälligkeiten fachgerecht behandelt 

Beeinträchtigung besonderer Funktionen des Bo-

dens als Bestandteil des Naturhaushalts 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Böden mit besonderen Funktionen sind durch die 

geplanten Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung 

nicht betroffen. Auch im Rahmen der Strukturbeseiti-

gungen sind keine besonders funktionsrelevanten 

Böden berührt. 

 

 δunerheblich14     Ÿ weiter                          

 δerheblich15          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Beeinträchtigung der Funktion des Bodens als Ar-

chiv der Natur- und Kulturgeschichte 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Böden als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

sind nicht betroffen. 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich             Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Wasser Schädliche Gewässerveränderung im Sinne von  

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG (Gewässerbenutzung) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Gewässerbenutzungen finden mit den Maßnahmen 

der Ländlichen Entwicklung nicht statt. 

 

 δunerheblich16     Ÿ weiter                          

 δerheblich17          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Nachteilige Veränderung des Zustands eines Ge-

wässers im Sinne von § 67 Abs. 1 WHG (Gewässer-

ausbau) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Veränderungen dauerhafter Gewässer im Sinne von 

§ 67 Abs. 1 WHG finden mit den Maßnahmen der 

Ländlichen Entwicklung nicht statt.  

 δunerheblich18     Ÿ weiter                          

 δerheblich19          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

 
13 Grundsätzlich erheblich, wenn ordnungsgemäße Entsorgung nicht gesichert. 
14 Grundsätzlich unerheblich, wenn kein ergänzender Kompensationsbedarf nach § 7 Abs. 3 Satz 3 BayKompV be-

steht. 
15 Siehe oben Fn. 13 
16 Grundsätzlich unerheblich, wenn kein Ausgleichsbedarf nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d WHG besteht. 
17 Grundsätzlich erheblich, wenn Ausgleich im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG nicht möglich. 
18 Grundsätzlich unerheblich, wenn kein Ausgleichsbedarf nach § 67 Abs. 1 WHG besteht. 
19 Grundsätzlich erheblich, wenn Ausgleich im Sinne von § 67 Abs. 1 WHG nicht möglich. 
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Beeinträchtigung eines Oberflächenwasserkörpers  

(Verzeichnis der Wasserkörper in Bayern) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Es erfolgt keine Veränderung von Oberflächenwas-

serkörpern 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich20          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Beeinträchtigung des Schutzzwecks eines Über-

schwemmungsgebiets (§ 76 Abs. 2 und 3 WHG) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Überschwemmungsgebiete sind nicht vorhanden. 

 

 δunerheblich21     Ÿ weiter                          

 δerheblich22          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Beeinträchtigungen eines Wasserschutzgebiets 

oder Heilquellenschutzgebiets (§ 51 Abs. 1, § 53 

Abs. 4 WHG) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Wasserschutzgebiete sind nicht vorhanden. 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich23          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Beeinträchtigung besonderer Funktionen des 

Schutzguts Wassers als Bestandteil des Naturhaus-

halts 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Bodenwas-

serhaushalt sind nicht geplant. 

 

 δunerheblich24     Ÿ weiter                          

 δerheblich25          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

  

 
20 Grundsätzlich erheblich, wenn WRRL-Ausnahme erforderlich (§ 31 Abs. 2 WHG). 
21 Grundsätzlich unerheblich, wenn kein Ausgleichsbedarf nach §§ 78 und 78a WHG besteht. 
22 Grundsätzlich erheblich, wenn Ausgleich nach §§ 77 bis 78a WHG bzw. Art 46 Abs. 7 BayWG nicht möglich. 
23 Grundsätzlich erheblich, wenn Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 WHG erforderlich. 
24 Siehe oben Fn. 16 
25 Siehe oben Fn. 13; außerdem grundsätzlich erheblich, wenn Befreiung nach § 38 Abs. 5 WHG erforderlich. 
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Luft,  

Klima 

Beeinträchtigung besonderer Funktionen des 

Schutzguts Luft/Klima als Bestandteil des Natur-

haushalts 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Eine Beeinträchtigung kleinklimatisch wichtiger 

Strukturen oder Luftleitbahnen kann ausgeschlos-

sen werden. Zusatzversiegelungen durch den er-

gänzenden Wege(aus)bau sind nachhaltig mini-

miert. Vollversiegelungen finden nur auf einer Weg-

länge von ca. 160 m statt. Neue relevante Aufhei-

zungsflächen entstehen nicht. 

 

 δunerheblich26     Ÿ weiter                          

 δerheblich27          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Landschaft, 

Kulturelles 

Erbe und 

sonstige 

Sachgüter 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

 δoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 χnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Mit den Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung er-

folgen Veränderungen in der Flur, die auch Auswir-

kungen auf das Landschaftsbild hervorrufen. 

Markierte Fuß- oder Radwege sind nicht negativ be-

troffen. Der einzige tangierte Wanderweg (MKZ 

116271) wird in örtlich benachbarter Waldrandnähe 

und ohne Einschränkungen wieder hergestellt. Be-

reits jetzt ist hier eine entsprechende Wegfuhre vor-

handen. Mit der Wiederherstellung des historischen 

Kirchensteiges wird vielmehr eine frühere und land-

schaftlich reizvolle Trasse reaktiviert. Der hier ver-

laufende ĂBuckendorfer Rundwegñ (Gr¿npunkt) kann 

künftig wieder über den Kirchensteig geführt werden 

(allerdings immer noch mit leichtem Umweg durch 

die trennende Westumgehung). 

 

 χunerheblich28     Ÿ weiter                          

 δerheblich29          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

Durch die Kleinstrukturverluste kommt es 

zu einer Vergröberung des Nutzungsmo-

saiks in der Landschaft und deshalb 

auch zu nachteiligen Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild. Das entwickelte 

Landschaftspflegeflächen-Konzept ist je-

doch geeignet, diese Wirkungen unter 

der Erheblichkeitsschwelle zu halten. In 

verschiedenen zentralen Bereichen sind 

neue Lebensraumkomplexe oder Vernet-

zungsstreifen vorgesehen, die wiederum 

auch Relevanz für das Landschaftsbild 

besitzen. Bisherige Konzentrationszonen 

mit erhöhter Gehölzdichte wurden grund-

sätzlich gesichert (LP-Flächen MKZ 

517127, 517135, 517160, 517178, 

517186, 517194, 517224). Außerdem 

werden mehrere Hecken und Gehölze in 

LP-Flächen versetzt und auf diese Weise 

zumindest in Teilen erhalten (Timelag al-

lerdings entsprechend zu berücksichti-

gen). 

Der ergänzende Wege(aus)bau erfolgt 

meist in Waldrandnähe und hat deshalb 

für das Gesamt-Landschaftsbild eher we-

niger Bedeutung. Außerdem erfolgt über 

den häufig vorgesehenen Bautyp 8 

(leichter Schotterweg) eine zumindest 

teilweise Wiederbegrünung. 

  

 
26 Siehe oben Fn. 16 
27 Siehe oben Fn. 13 
28 Grundsätzlich unerheblich, wenn kein Kompensationsbedarf nach § 7 Abs. 4 BayKompV besteht. 
29 Siehe oben Fn. 13 
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 Beeinträchtigung des Inventars an historischen Kul-

turlandschaftselementen 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Historische Kulturlandschaften sind durch die ergän-

zenden Maßnahmen der TG Modschiedel nicht be-

troffen. Die Bestandteile des Judenweges im Wes-

ten incl. 5-gliedriger Wegspinne bleiben in ihrer jetzi-

gen Führung vollständig erhalten. 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich             Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Beeinträchtigungen denkmalrechtlich geschützter 

Objekte oder Bereiche 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Objekte des Denkmalschutzes (Bau- und Boden-

denkmäler, sonstige relevante Strukturen) sind nicht 

betroffen. In den entsprechenden Bereichen werden 

durch die TG Modschiedel keine Maßnahmen 

durchgeführt. 

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich30          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

diverse 

Schutzgüter 

           

 

Beeinträchtigung von Schutz- oder Erholungsfunkti-

onen des Waldes 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Waldflächen mit Schutzfunktionen sind nicht vorhan-

den. 

 

 δunerheblich31     Ÿ weiter                          

 δerheblich32          Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

Sonstige Auswirkung(en) 

 χoffensichtlich ausgeschlossen         Ÿ weiter 

 δnicht ausgeschlossen                      Ÿ Spalte B  

Begründung:  

Sonstige Sach- oder Schutzgüter mit (potenziellen) 

Betroffenheiten sind nicht bekannt.  

 

 δunerheblich        Ÿ weiter                          

 δerheblich             Ÿ Nr. 4 (UVP-Pflicht) 

Begründung:  

é 

4.  Ergebnis  

    (nach Einschätzung des Vorhabenträgers) 

 

 

 

 

Kann das Vorhaben erhebliche nachteilige  

Umweltauswirkungen haben?  

Nein  

(keine UVP-Pflicht) 

 χ

Ja 

(UVP-Pflicht) 

 δ

 

 
30 Grundsätzlich erheblich, wenn Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 2 oder Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG versagt werden 

kann. 
31 Grundsätzlich unerheblich, wenn Erlaubnis nach Art. 9 Abs. 6 Satz 1 BayWaldG möglich. 
32 Grundsätzlich erheblich, wenn Erlaubnis nach Art. 9 Abs. 7 BayWaldG erforderlich oder über 5 ha Schutzwald, 

Bannwald oder Erholungswald (Art. 10 bis 12 BayWaldG) gerodet werden. 
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3. SPEZIELLER ARTENSCHUTZ  

Wie bereits in Kap. 1 erwähnt, wurde der spezielle Artenschutz bereits in den vorheri-

gen Planungs - und Genehmigungsschritten  abgehandelt. Das entwickelte Arten-

schutz -Konzept hat verschiedene Kompensations- und CEF-Maßnahmen vor allem 

für Bodenbrüter (Feldlerche) und Heckenbrüter (v.a. Neuntöter und Dorngrasmücke) 

beinhaltet und ist Ergebnis intensiver und einvernehmlicher Abstimmungen mit den Na-

turschutzbehörden. Grundlage für die Überlegungen waren faunistische Übersichtsbe-

gehungen durch TEAM 4 im Jahr 2017 (siehe Karte ĂOrnithologie ï Fauna mit Kernzie-

len der Landschaftsplanungñ im Anhang). 

 

Die Entwicklung des Konzeptes fand in mehreren Optimierungsschritten statt. Die 

nachstehende Abbildung gibt die endgültige Abstimmungsversion im Hinblick auf die 

betroffenen Arten/Artgruppen Bodenbrüter (Feldlerche) und Heckenbrüter abschlie-

ßend wieder.  

 

 

Plan-Übersicht CEF-Maßnahmen Bodenbrüter und Heckenbrüter  
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Hauptinhalt war bzw. ist neben verschiedenen Heckenverpflanzungen vor allem die 

Schaffung von Extensiv-Grünland und Magersäumen als insektenreiche Nahrungs-

Grundlage für Heckenbrüter und in Form von linearen Feldlerchenstreifen als potenzi-

elles Nist- und Nahrungshabitat für Bodenbrüter. Durch Vermeidungsmaßnahmen 

konnten verschiedene Reviere außerdem von vorneherein gesichert werden, insbeson-

dere im Hinblick auf Heckenvögel, aber auch Bodenbrüter. 

 

Hinsichtlich der Feldlerche mussten 21 Reviere ausgeglichen werden. 4 weitere Re-

viere wurden der inzwischen gebauten Ortsumgehung von Modschiedel zugeordnet 

und sind durch Maßnahmen des Landkreises abgedeckt. Das Bodenbrüter-Konzept 

sieht verschiedene Gras-/Krautstreifen mit einer Breite von 3, 6 und 9 m vor und ist in 

einer Zeit entstanden, wo im Laufe des Planungsprozesses die zu beachtenden Vorga-

ben auf zunehmend breitere Feldlerchenstreifen abzielten. Wegen der langen Pla-

nungshistorie und nach verschiedenen Optimierungen wurde das Konzept aber einver-

nehmlich anerkannt und in der jetzt vorliegenden Form von den Naturschutzbehörden 

(HNB und UNB) gebilligt.  

 

Die Flächen sind inzwischen fast alle hergestellt. Stellenweise müssen aber nochmals 

Nachsaaten erfolgen. Eine Funktionalität ist in allen Fällen gegeben. Nur einzelne He-

ckenverpflanzungen ï gleichzeitig CEF-Maßnahmen für den entsprechenden Eingriff - 

stehen noch aus (siehe hierzu die erstellten Maßnahmenblätter für die MKZ-Gruppe 

519xxx). F¿r die MKZós 516082, 516104 und 516112 muss die Ansaat noch zeitnah er-

folgen. Hier wurden zur Überbrückung regelmäßig Feldlerchenfenster in ausreichender 

Zahl im Umfeld angelegt. 

 

Durch das ergänzende Maßnahmenpaket im Rahmen der gegenständlichen Planung 

entstehen keine weitergehenden Erfordernisse zur Festlegung von CEF-Maßnahmen. 

Die bestehenden LP-Flächen sind als Kompensation für Eingriffe oder artenschutz-

rechtliche Wirkungen ausreichend.  

 

Voraussetzung ist jedoch die Beachtung verschiedener Vermeidungs - und Minimie-

rungsmaßnahmen . Näheres ist den Maßnahmenblättern in Kap. 5 und dem erstellten 

ĂAuflagenplanñ im Anhang zu entnehmen. 

 

Folgende Haupt-Punkte sind enthalten: 

 

V1: Bauphase nur von Anfang August bis Ende Februar (außerhalb Kern-Vogelbrutzeit: 

¶ MKZ 116262 - Weg (potenzielle Vorkommen Baumpieper) 

¶ MKZ 116360 - Weg (potenzielle Vorkommen Baumpieper) 

¶ MKZ 116386 - Weg (Spechte und Baumhöhlen) 

¶ MKZ 116416 -Weg (potenzielle Vorkommen Baumpieper) 

¶ MKZ 123137 -Grünweg (potenzielle Vorkommen Feldlerche) 

¶ MKZ 384038 ï Auffüllung (potenzielle Vorkommen Feldlerche) 
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V2: Baufeldräumung (Rodung, Entkusselung, Hecken- und Waldmantel-Rückschnitt, 

Heckenversetzungen, Bodenabtrag) Anfang August bis Ende Februar (außerhalb 

Kern-Vogelbrutzeit); bei Vorhandensein eventueller Höhlenbäume nur Oktober 

(noch innerhalb Aktivitätsphase Fledermäuse): 

¶ verschiedene Wege in Waldrandbereichen (potenziell Wald- Waldrand- und Ge-

hölzvögel) 

¶ Beseitigung von Kleinstrukturen im Offenland (potenzielle Vorkommen Feldlerche); 

Gilt nur für Bereiche ohne höherragende Umfeldstrukturen 

¶ verschiedene Gehölzmaßnahmen in LP-Flächen 

V3: Bodenvorbereitung und Ansaat / Nachsaat im Herbst ab Anfang September (nicht 

während der Feldlerchen-Brutzeit und außerhalb der warmen Jahreszeit): 

¶ verschiedene LP-Flächen 

 

Außerdem enthält der Auflagenplan Vorgaben hinsichtlich Gehölzerhalt, Tabuflächen 

für Baustelleneinrichtungen, notwendige Abrückungen von wertgebenden Vegetations-

strukturen und Hinweise zu erforderlicher Umweltbaubegleitung. 

 

Bei Beachtung sämtlicher Vorgaben kann in der Gesamtschau davon ausgegangen 

werden, dass keine Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG  ausgelöst wurden bzw. 

werden. 

 

Eingriffe in geschützte Flächen erfolgen durch die ergänzenden Maßnahmen nicht. 

 

Die nachfolgende Aufstellung fasst die Auflagen  im Rahmen des restlichen Wegebaus 

und der sonstigen Maßnahmen kurz zusammen: 

 

MKZ ÖBB Vermeidung  Weitere Vorgaben  

Ö V1 V2 V3 

116262 x x   ¶ Kein Eingriff in den wertgebenden, westseitigen Waldsaum 
im Mittelabschnitt 

116271   x   

116360 x x x  ¶ Erhaltung der ostseitigen Magersäume 

¶ Eingriffsreduzierte Detail-Festlegung der Trasse im Bereich 
der beiden Wald-Durchstiche zur größtmöglichen Erhaltung 
vorhandener Altkiefern 

¶ Bei Waldangrenzung Hochaufbau Weg zur Vermeidung von 
Wurzeleingriffen 

116378   x  ¶ Erhaltung Alteiche am Waldrand; Baumschutz; Hochaufbau 
Weg zur Vermeidung von Wurzeleingriffen 

116386 x x x  ¶ Erhaltung der vorhandenen Höhlenbäume im Mittelabschnitt, 
jedoch kleinräumige Waldrandarrondierung zulässig 

¶ Hochaufbau Weg zur Vermeidung von Wurzeleingriffen 

116394      

116416   x  ¶ Erhaltung Waldrand-Eiche im Südwesten; Baumschutz; 
Hochaufbau Weg zur Vermeidung von Wurzeleingriffen 

116424  x   ¶ Keine Saum- und Waldmantel-Eingriffe 

116432      
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MKZ ÖBB Vermeidung  Weitere Vorgaben  

Ö V1 V2 V3 

116441      

116459 x  x  ¶ Erhaltung Mischwald-Gruppe am südwestlichen Waldeck; 
Weg-Abknickung erst südlich davon 

116475   x   

116483   x   

116491     ¶ Weg-Führung unmittelbar auf alter Trasse (historischer Ju-
denweg) 

116521   x   

116530      

116548      

123099   x   

123102     ¶ Keine Begleit-Eingriffe in den angrenzenden Wald-Bestand 

123129      

123137 x x x  ¶ Keine Planierungen im östlichen Extensivwiesenbereich (nur 
Abmarkung Wanderweg); Hier auch keine Baustelleneinrich-
tungsflächen 

¶ Weg-Führung auf historischer Trasse Judenweg 

123145     ¶ Keine nachhaltigen Bodeneingriffe im Traufbereich der älte-
ren Eichen am Waldrand 

123153     ¶ Erhaltung Waldrand-Kirsche im Osten 

184012   (x)  ¶ Zeitliche Einschränkung Baufeldfreimachung (V2) nur für 
Einfahrt von Weg MKZ 116289 

301051   (x)  ¶ Zeitliche Einschränkung Strukturbeseitigung (V2) für alle 
Maßnahmen im Offenland mit eventueller Lebensraumeig-
nung für die Feldlerche (ohne angrenzende höherragende 
Landschaftselemente) 

301025 x  x  ¶ Verbringung Stammstücke in LP-Fläche MKZ 517135 

384038  x    

384046      

384062      

384071      

384089      

425010      

425028      

425036      

425044      
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MKZ ÖBB Vermeidung  Weitere Vorgaben  

Ö V1 V2 V3 

516082    x ¶ Erstherstellung und Flächenpflege 

516091     ¶ Flächenpflege 

516104    x ¶ Ergänzende Erstherstellung und Flächenpflege 

516112    x ¶ Erstherstellung und Flächenpflege 

516139    (x) ¶ Ggf. erneute Erstherstellung und Flächenpflege 

516147    (x) ¶ Ggf. erneute Erstherstellung und Flächenpflege 

516155   x x ¶ Ergänzende Erstherstellung und Flächenpflege 

517038     ¶ Flächenpflege 

517046   x  ¶ Ggf. ergänzende Erstherstellung und Flächenpflege 

517127     ¶ Ergänzende Erstherstellung und Flächenpflege 

517135     ¶ Aufnahme Versetzungsstrukturen und Flächenpflege  

517143     ¶ Erstherstellung, Aufnahme Versetzungsstrukturen und Flä-
chenpflege 

517151     ¶ Erstherstellung, Aufnahme Versetzungsstrukturen und Flä-
chenpflege 

517160   x  ¶ Flächenpflege 

517178     ¶ Ggf. erneute Erstherstellung und Flächenpflege 

517186   x  ¶ Ggf. erneute Erstherstellung und Flächenpflege 

517194    x ¶ Erneute Erstherstellung und Flächenpflege 

517208     ¶ Flächenpflege 

517216     ¶ Flächenpflege 

517224     ¶ Ggf. erneute Erstherstellung und Flächenpflege 

517232     ¶ Flächenpflege 

517241     ¶ Flächenpflege 

519065   x   

519073   x   

519081   x   

519090   x   
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4. BILANZIERUNG NACH BAYKOMPV  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für das Verfahren Modschiedel unterteilt sich in 

verschiedene Blöcke.  

 

Aus dem früheren Wegevorausbau  ist noch ein Ausgleichsdefizit von 32.249 m2 aus-

zugleichen (siehe Kap. 4 Erlªuterungsbericht ĂLandschaftsplanung in der Lªndlichen 

Entwicklung, Planungsphase Vorbereitung (Stufe 2); W. Sack; Stand 30.04.2010). 

Hiervon müssen noch 126 m2 für MKZ 116149 in Abzug gebracht werden. Die dort als 

Eingriffe gewertete Gehölzgruppe SNK-Nr. 254/2 blieb in der Maßnahmenausführung 

entgegen der ursprünglichen Planung erhalten. Der Ausgleich für den früheren Wege-

vorausbau beläuft sich demnach auf 32.123 m2.  

 

Da diese Bilanz noch vor Inkrafttreten der BayKompV erstellt wurde, ergibt sich als De-

fizit keine Wertpunkte-Zahl, sondern eine summierte Flächengröße in m2. Gleichzeitig 

wurden in der damaligen Planung bereits Landschaftspflegeflächen angedacht (aber 

nur vereinzelt umgesetzt) oder maßnahmenbegleitend neu konzipiert und hergestellt. 

Teil -Tabelle ĂBilanzierung LP-Flªchenñ im Anhang gibt einen entsprechenden Über-

blick.  

 

Hergestellt und nicht mehr modifiziert wurden folgende Maßnahmen: 
 
¶ MKZ 517054 (Biotopmulde südlich Modschiedel); Fl.Nr. 1877 neu; 181 m2 

¶ MKZ 517101 (Extensivwiese nordöstlich Modschiedel); Fl.Nr. 1721 neu; 597 m2 

¶ MKZ 517119 (Extensivwiese nordöstlich Modschiedel); Fl.Nr. 1722 neu; 3202 m2 

¶ ohne MKZ (Biotopmulde südlich Modschiedel); Fl.Nr. 1935 neu; 656 m2 

¶ MKZ 517024 (Biotopmulde nordwestlich Modschiedel); Fl.Nr. 2028 neu; 108 m2 

 

Zu den bereits damals angedachten, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen zählen 

ï meist mit verändertem Flächenzuschnitt - folgende LP-Flächen (jeweils mit Angabe 

der heutigen MKZ): 
 
¶ Biotopmulde nördlich Modschiedel (MKZ 517054); 326 m2 

¶ Vernetzungsstruktur südlich Modschiedel (MKZ 517151); 2819 m2 

¶ Biotopkomplex südöstlich Modschiedel (MKZ 517160); 4039 m2 

¶ Biotopkomplex südwestlich Modschiedel (MKZ 517178); 5400 m2 

¶ Biotopkomplex westlich Modschiedel (MKZ 517194); 11802 m2 

¶ Vernetzungsstruktur und Extensivwiese (MKZ 517216); 2897 m2 

¶ Biotopkomplex südwestlich Modschiedel (MKZ 517224); 3374 m2 

 

Die Flächengröße sämtlicher vorgenannter LP-Flächen beträgt ca. 35.401 m2 und liegt 

somit leicht über dem erforderlichen Flächenbedarf von 32.123m2. MKZ 517119 mit 

3.302 m2 wird deshalb nicht für den damaligen Ausgleich herangezogen, sondern den 

ergänzenden Eingriffen durch die aktuelle Planung zugeordnet. Ohne MKZ 517119 

ergibt sich eine Flächengröße von 32.199 m2. Damit ist der Eingriff durch den Voraus-

bau ausgeglichen. 

 

Die ergänzenden Eingriffe durch die aktuelle Planung setzen sich aus den Positionen 

ĂKleinstrukturverluste Neuordnungñ (siehe Anhang) und ĂErgänzende Maßnahmen / 

Wegebauñ zusammen. 
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Grundlage zur Bilanzierung der Kleinstrukturverluste durch die Neuordnung und 

Zusammenlegung  ist die damalige Struktur-Nutzungs-Kartierung (SNK; Stand Juli 

2001, ergänzt TEAM 4 April 2017; siehe Karte ĂRealnutzungñ im Anhang). Eingeflossen 

sind sämtliche Kleinstrukturverluste und Überbauungen, sofern nicht bereits in den Un-

terlagen zum Vorausbau erfasst. Bei früher bilanzierten Teil-Verlusten wurde noch die 

entsprechende Restfläche eingestellt. Außerdem wurde die inzwischen fertiggestellte 

West-Umgehung von Modschiedel berücksichtigt. Verluste in diesem Bereich sind 

durch die Straßenplanung erfasst und ausgeglichen, so dass für die TG keine Anrech-

nung mehr erfolgte. 

 

Die Bilanz zu den aktuellen Maßnahmen Wegebau, Auffüllungen, Lagerplätze und 

Gehölzversetzungen  fasst die in den einzelnen Maßnahmenblättern errechneten Ein-

griffsumfänge zusammen (siehe hierzu Kap. 5). Grundlage für die Berechnung war im 

Grundsatz ebenfalls die frühere SNK. Da die SNK vor allem im Waldbereich oder am 

Waldrand häufig keine Bestandswege und Kleinstrukturen wie schmale Säume und 

Wegnebenflächen abbildet, mussten diese mit Sicherheit auch damals bereits vorhan-

denen Strukturen aktuell nacherhoben und entsprechend in die Bilanzierung eingestellt 

werden. Auch die Bewertung des Waldzustandes wurde damals sehr pauschal vorge-

nommen, so dass an einigen Stellen ergänzende Differenzierungen notwendig wurden. 

 

Zur Kompensation der Eingriffe durch die aktuelle Planung werden verschiedene Land-

schaftspflegeflächen hergestellt. Ein Großteil dieser Bereiche, zumal wenn es sich um 

CEF-Maßnahmen handelt, ist bereits ausgeführt. Restliche Heckenverpflanzungen und 

einige ergänzende Ansaaten/Nachsaaten müssen noch durchgeführt werden. In der 

Bilanz LP -Flächen  sind sämtliche Ausgleichsflächen dargestellt, wobei unterschieden 

ist in einen Block mit Zuordnung zu den damaligen Eingriffen durch den Wege-Voraus-

bau (32.199 m2 siehe oben) und einen verbleibenden Block, der die Eingriffe durch die 

aktuelle Planung abdeckt (141.938 Wertpunkte). 

 

Wegen der vorstehend beschriebenen Einschränkungen der SNK musste die gesamte 

Bilanz größtenteils analog erstellt werden. Damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt 

und sich der Rechenaufwand noch in Grenzen hält, wurde für neue Weg-Nebenräume 

ein ĂMischansatzñ zwischen V32 (Bankett, WP 1) und V51 (unbefestigte Wegnebenflª-

chen, WP 3) gewählt und entsprechend der jeweilige Breite (Bankett jeweils 0,5m, Ne-

benfläche jeweils 0,25m) als valuierter Faktor 1,7 zur Anrechnung gebracht. 

 

Bei neuen Grünwegen erfolgte nur dann eine kompensationsmindernde Anrechnung, 

wenn die neue Struktur Vernetzungswirkung entfaltet oder z.B. als ĂSaumpufferñ gegen 

Nªhrstoffeintrªge fungiert. Andernfalls wurden die Wertpunkte auf Ă0ñ gestellt. 

 

In der Zusammenschau  ergibt sich für die ergänzenden Maßnahmen der aktuellen 

Planung folgendes Bilanz-Ergebnis: 

 

Teil -Bilanz  Wertpunkte  

Kleinstrukturverluste Neuordnung -    79.063 

Ergänzende Maßnahmen / Wegebau -    33.131 

LP-Flächen mit Zuordnung aktueller  

Eingriffe 

+ 141.938 

Summe  +   29.744 

 

Rein rechnerisch ist der Eingriff durch Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung  

(Wege-Vorausbau; aktuelle Planung) somit ausgeglichen .  
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5. EINZELAUFSTELLUNG ANLAGEN / MASSNAHMEN NACH § 41 FLURBG  

Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 262 Stich - und Anwandweg  auf neuer Trasse  nordöstlich Modschiedel  (Fl.Nr. 1730) 

  

   

Wertvoller Waldsaum  

Fl.Nr 1727 
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Weg -Trasse vollständig ohne Dauergrünland -Status (Stand April 2018)  

¶ Im Mittelabschnitt a m westseitig angrenzenden Waldrand relativ artenarmer Magersaum mit domi-

nanter Fiederzwenke und Einzel -Wacholder, Richtung Norden auf Fl.Nrn 1727 (neu ) jedoch wesent-

lich artenreicher mit z.B. Klappertopf, Skabiosen -Flockenblume und Hauhechel  

Ausbauplanung  

¶ Stich- und Anwandweg z.T. zur Erschließung von Wäldern. Neutrassierung über landwirtschaftliche 

Flurstücke mit geringem Eingriff in den Waldrand der Flst. 1727 und 1728; lage - und höhenmäßige 

Anpassung an den ausgebauten Weg MKZ 116041, Flst. 1724  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 270 

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 8 

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel  

(z.B. Baumpieper)  

potenziell wertgebende Tagfalter im nördlichen Magersaumbereich  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFränkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Kein Eingriff der TG in den hochwertigen Waldsaumbereich im nördlichen Mittelabschnitt (Höhe 

Fl.Nr. 1727) durch entsprechende Abrückung der Trasse nach Nordosten  

¶ Im artenarmen Fiederzwenken -Bereich Richtung Süden ist eine stärkere Abrundung möglich; Der 

dortige Wacholder -Strauch muss jedoch erhalten bleiben (seitlicher Rückschnitt aber möglich)  

¶ Durchführung der Baumaßnahme außerhalb der Kern -Vogelbrutzeit, d.h. von Anfang August bis 

Ende Februar ( V1); Die Einschränkung  wird für MKZ 116262 für erforderlich gehalten, weil trotz Nord-

ostexposition wegen des angrenzenden lichten Waldbestandes und der zulässigen Teil -Eingriffe in 

den artenarmen Fiederzwenkensaum nicht auszuschließen ist, dass der Baumpieper hier als Boden-

brüter ein potenzielles Brutrevier besitzt (im Rahmen der Avifauna -Kartierung jedoch ohne Feststel-

lung)  

¶ Umweltbaubegleitung erforderlich, insbesondere im Hinblick auf den Saumbestand im Mittelab-

schnitt ( Ö) 
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IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

¶ Bei Erhaltung der wertvollen Saumabschnitte auf Höhe Fl.Nr. 1727 und des Wacholders Richtung 

Süden kein relevanter Lebensraumverlust  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

435 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116 262 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere , 

sofern die wertvollen Teile des Waldsaumes im Mittelabschnitt erhalten bleiben. In den übrigen Berei-

chen handelt es sich um Intensivgrünland oder Ansaatgrünland (Acker). Der angeschnittene Wald-

saum Richtung Süden zeigt sich artenarm und besteht hauptsäch lich aus Fiederzwenke.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind unter Beachtung der Vorgaben und wegen der geringen Ausbauintensität nicht ein-

schlägig.  Für den  potenziell denkbare n Baumpieper bleib t der größte Teil des Waldsaumes erhalten.  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu Überbauungen mit Schotter auf bisher unbefestigten 

Bereichen und zu einem Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden . Im Vorgriff auf die Maßnahme ist 

jedoch bereits seit Jahren im Trassenbereich eine Grünweg -Fuhre vorhanden, wo bereits jetzt keine 

landwirtschaftliche Nutzung mehr stattfindet. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außer-

dem, dass voraussichtlich eine zeitnahe Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teil-

weise sowie in den unbefesti gten Randbereichen versickern kann.  

Relevante Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter sind deshalb nicht zu erwarten.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

A11 

(3,0m)  

2 Nordabschnitt (70m)  8 V32 1 210 0,50 0,4 168 

A11 

(1,5m)  

2 Nordabschnitt (70m)  Nebenfl.  V51 3 105 -1 -1 -105 

A11 

(3,0m)  

2 Mittelabschnitt -Nord 

(40m): Vermeidung 

Saumeingriff  

8 V32 1 120 0,5 0,4 84 

A11 

(1,5m)  

2 Mittelabschnitt -Nord 

(40m): Vermeidung 

Saumeingriff  

Nebenfl.  V51 3 60 -1 -1 -60 

A11 

(3,0m)  

2 Mittelabschnitt -Süd 

(40m): Vermeidung 

Saumeingriff  

8 V32 1 120 0,5 0,4 96 

K122 

(1,5m)  

6 Mittelabschnitt -Süd 

(40m): Fiederzwen-

kensaum  

Nebenfl.  V51 3 60 0,5 0,4 144 

A11 

(3,0m)  

2 Südäste (120m): Dauer-

grünland  

8 V32 1 360 0,5 0,4 288 

A11 2 Südäste (120m): Dauer-

grünland  

Nebenfl.  V51 3 180 -1 -1 -180 

Summe          435 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 271 Wirtschaftsweg mit veränderter Trassierung  südöstlich Modschiedel  (TF Fl.Nr. 1803/1)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Früherer Bestand wechselweise Grünland - und Ackerflächen, im Süden auf kurzer Strecke auch ar-

tenärmeres Extensivgrünland (SNK -Nr. 455/3) ; Aktuell in großen Teilen Ackerflächen  und Trasse be-

reits als Grün -/Erdweg vorhanden  

¶ Waldrand im Mittelabschnitt eutroph, jedoch abschnittsweise aufkommende Sträucher (Hasel, 

Schlehe, Holunder)  

Ausbauplanung  

¶ Neutrassierung über landwirtschaftliche Flurstücke; lage - und höhenmäßige Anpassung an den 

ausgebauten Weg (MKZ 116092 ð Einmündung St 2190 und 116360, Flst. 1820)  

¶ Mit Planfeststellungsbescheid Nr. 1041/10 mit Bescheid des ALE Ofr. vom 11.05.2010 bereits geneh-

migt; Aktuelle Planung mit geringfügigen Trassenänderungen  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  530 (bisherige Planfeststellung)  560 

Fahrbahnbreite (m)  3,0 3,0 

Kronenbreite (m)  4,5 4,5 

Bautyp  7 4aK  

(Anschlüsse und Kreuzungen BT 2a bzw. 4a)  

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  
 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  Goldammer im Nordabschnitt  

sowie potenziell weitere  Wald - und Waldrandvögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Kartierte Biotope:  

5933-0195-019 bis 021 (Hecken und Feldgehölze in der Umgebung von Modschiedel): im erweiterten 

Umfeld Nordabschnitt westlich der Trasse  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

Rad - und Wanderwege:  

¶ Örtlicher Wanderweg  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Seitlicher Strauchrückschnitt im Mittelabschnitt zulässig, jedoch nur außerhalb der Kern -Brutzeit von 

Waldvögeln und Hecken -/ Gehölzbrütern, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V2) 

¶ Auf eine allgemeine Bauzeit -Beschränkung wurde trotz der stärkeren Befestigung und damit einher-

gehender längerer Bauzeit verzichtet, weil die Lebensraumeignung am nordostexponierten Wald-

rand im Mittelabschnitt eher gering ist (dichte Nadelholz -Bestände mit  vorgelagertem Eutrophsaum 

und Sukzessionssträuchern); Zu erwarten sind deshalb nur weiterverbreitete, störungstolerante Arten  
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IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe (Voraussetzung: kein Eingriff in vorhandene Begleit -Ranken für Bankett)  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

371 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116 271 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere.  

Voraussetzung ist die Vorgabe, dass der Strauchmantel im Mittelabschnitt nur seitlich zurückgeschnit-

ten und nicht nachhaltig tangiert wird. Das ehemalige Extensivgrünland Richtung Süden ist bereits seit 

Längerem nicht mehr vorhanden.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind nicht einschlägig , wenn die Vorgaben zum Gehölzrückschnitt  und zur Bauausführung 

berücksichtigt w erden  (Nur von  Mitte August bis Ende Februar).  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau entstehen Zusatzversiegelungen. Mit der projektierten Kombispur kön-

nen die Wirkungen jedoch minimiert werden. Eine teilweise Durchlässigkeit für Niederschlagswasser ist 

gegeben. Das restliche Wasser kann seitlich in den Randbereichen versickern. Ein Wegseitengraben ist 

nicht vorgesehen.  

Im Grundsatz stellt die Maßnahme einen Ersatz für den früheren Flurweg etwas weiter östlich dar (jetzt 

entsiegelt und landwirtschaftlich genutzt). Dieser war bereits geschottert und somit teilversiegelt. Die 

Zusatzbelastungen bleiben deshalb minimiert. Auc h im Hinblick auf den Verlust offener Böden erge-

ben sich vor diesem Hintergrund keine zusätzlichen Negativwirkungen. Auf der neuen Trasse ist im Vor-

griff auf die Maßnahme bereits seit Jahren eine Grün -/Erdwegfuhre vorhanden.  Zudem ist die neue 

Trasse in der bisherigen Planfeststellung bereits mit Teilversiegelung (Bautyp 7) genehmigt.  

Auch als markierter Wanderweg wird die neue Trasse bereits genutzt. Eine längere Wegstrecke ergibt 

sich nicht. Mit der gewählten Kombispur ist eine teilweise Wiederbegrünung möglich, so dass auch das 

Wandererlebnis nicht relevant beeinträchtigt wird.  
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V Bilanz 

Weg bereits im Vorausbau unter gleicher MKZ bilanziert , allerdings als Bautyp 7a . In der Bilanz wird dies 

als Ausgangszustand entsprechend berücksichtigt. Die  geringfügigen Trassenänderungen  spielen im 

Hinblick auf die Bilanzierung keine relevante Rolle und können deshalb vernachlässigt werden . 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

V32 

(4,5m) 

1 Einmündung im Norden  

(15m)  

2aV V31 0 68 1 1 68 

V32/V51  

(1,5m)  

1,7 Einmündung im Norden 

(15m)  

Bankett  V32/V51  1,7 23 0 0 0 

V32 

(3,0m)  

1 Wegstutzen im Mittelab-

schnitt und Süden (65m)  

4aB V31 0 195 1 1 195 

V32/V51  

(1,5m)  

1,7 Wegstutzen im Mittelab-

schnitt und Süden (65m)  

Bankett  V32/V51  1,7 98 0 0 0 

V32 

(3,0m)  

1 Übrige Trasse  

(450m)  

4aK V32 1 1350 0 0 0 

V32/V51  

(1,5m)  

1,7 Übrige Trasse  

(450m)  

Bankett  V32/V51  1,7 675 0 0 0 

A11 

(3,0m)  

2 Zusatzlänge gegenüber 

bisheriger Planfeststellung 

(30m)  

4aK V32 1 90 0,5 0,4 72 

A11 

(1,5m)  

2 Zusatzlänge gegenüber 

bisheriger Planfeststellung 

(30m)  

Bankett  V32/V51  1,7 45 0,15 0,4 36 

Summe          371 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 360 Wirtschaftsweg auf teilweise neuer Trasse  südöstlich Modschiedel (Fl.Nr. 1820)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Im Süd- und Mittelabschnitt Waldrand -Lage , nach Westen Ackerflächen; An zwei Stellen aber auch 

kurze Wald -Durchstiche; Im Norden landwirtschaftliche Flur (inzwischen vollständig als Acker ge-

nutzt); Trasse bereits jetzt in Teilen als Grünweg vorhanden  (Länge 350 m; MKZ 123072 aus bisheriger 

Planfeststellung)  

¶ Waldsaum mit Mager - und Zwergstrauchvegetation (reichlich Schwarzbeere, Mittel -Klee und 

Wachtelweizen; punktuell Echtes Labkraut, Schaf -Schwingel, Odermennig; selten Stängellose Kratz-

distel; punktuell Schlehen -Sukzession); Derzeitige Weg -Abmarkung ca. 0,5 ð 1,0 m innerhalb Saum  

¶ Waldpassage auf Höhe Fl.Nrn. 1837 und 1838 älterer Fichten -Bestand, jedoch wegbegleitend auch 

einige alte Kiefern (ca. 80 -100jhg.)  

¶ Waldpassage auf Höhe Fl.Nr. 1819 trockener, ruderalisierter Kiefern -Fichten -Altbestand (punktuell 

z.B. etwas Maiglöckchen  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftsweg es (Waldrandweg), Schotterweg zur Erschließung forst - und landwirt-

schaftlicher Flurstücke. Verbindung der Wege 1803/1 im Norden MKZ 116271 und Flst. 475/1 Gmkg. 

Schirradorf MKZ 116114. Rodung von einzelnen Nutzbäumen. Aufwertung des Grünweges 123072 

auf ein er Länge von 485 m . Anschluss an Weg Flurstück 1803/1 auf ca. 15 m Länge im Bautyp 4aB 

im Anschluss BT 7a auf einer Länge von 90 m (entlang der vorgesehenen Holzlagerplätze nördlich 

und südlich des Weges  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  350 (bisherige Planfeststellung)  485 / 90 / 15  

Fahrbahnbreite (m)  3,0 3,0 

Kronenbreite (m)  3,0 4,5 

Bautyp  Gw  8 / 7a / 4aB  

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel  

(z.B. Baumpieper)  

potenziell Zauneidechse im Bereich der thermophilen Saumbereiche  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  
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III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Leichte Abrückung der Wegtrasse nach Westen zur kompletten Erhaltung des ostseitigen Waldsau-

mes  

¶ Eingriffsreduzierte Detail -Festlegung der Trasse im Bereich der beiden Wald -Durchstiche zur größt-

möglichen Erhaltung vorhandener Alt -Kiefern  

¶ Zur Vermeidung von Wurzeleingriffen ist entlang des Waldrandes im Süd - und Mittel -Abschnitt sowie 

im Bereich der beiden Wald -Durchstiche eine Weg anhebung  erforderlich  

¶ Durchführung der Baumaßnahme außerhalb der Kern -Vogelbrutzeit, d.h. von Anfang August bis 

Ende Februar ( V1); Die Einschränkung  wird für MKZ 116360 für erforderlich gehalten, weil auf Grund 

der thermophilen Saumbestände und abschnittsweise lichter Waldrandstrukturen nicht auszuschlie-

ßen ist, dass der Baumpieper hier als Bodenbrüter ein potenzielles Brutrevier besitzt (im Rahmen de r 

Avifauna -Kartierung jedoch ohne Feststellung)  

¶ Durchführung begleitender  Gehölzrodungen im Bereich der beiden Wald -Durchstiche nur außer-

halb der Kern -Brutzeit von Wald - und Waldrand vögeln, d.h. von Anfang August bis Ende Februar 

(V2); Offensichtliche Höhlen - oder Horstbäume wurden gemäß Augenschein nicht festgestellt, je-

doch ist im Rahmen der Bauausführung eine grundsätzliche Prüfung auf Baumhöhlen und ggf. eine 

Beschränkung der Rodungszeit auf Oktober erforderlich (außerhalb Schutzzeit Fledermäuse).  

¶ Umweltbaubegleitung für den Gesamtweg erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung 

der Saumbestände und erforderlicher Gehölzrodungen im Bereich der beiden Walddurchstiche  (Ö) 

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Rodung von 4 Altkiefern im Mittelabschnitt und 4 Altkiefern im Norden , jedoch sämtlich ohne Baum-

höhlen  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

3.156 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Mit den vorgesehenen Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen lassen sich Begleiteingriffe durch 

den Wegebau nachhaltig reduzieren. Die vollständige Erhaltung der thermophilen Saumbestände ist 

sowohl aus vegetationskundlicher als auch aus faunistischer Sicht (potenziell Baumpieper und Zau-

neidechse) erforderlich.  

Nicht vermeidbar ist die Rodung von Gehölzen im Bereich der beiden Wald -Durchstiche. Im Süden ist 

bereits ein Erdweg vorhanden, so dass lediglich einige begleitende Nadelbäume gerodet werden 

müssen. Nach jetzigem Stand sind hiervon auch vier stärkere Kiefern betroffen. Die nördliche Passage 

muss noch komplett hergestellt werden. Auch hier sin d voraussichtlich vier stärkere Kiefern zu roden. 

Sämtliche Gehölze weisen jedoch keine offensichtlichen Baumhöhlen auf.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten lassen sich vermeiden, wenn die vorgenannten Beschränkungen von Bauzeit und Baufeld-

räumung eingehalten werden sowie eine vollständige Erhaltung des thermophilen Waldsaumes ge-

währleistet ist. Der potenziell nicht auszuschließende Baumpieper behält mögliche Brutstätten und 

auch eventuelle Zauneidechsen werden nicht beeinträchtigt.  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wege (aus) bau kommt es zu Überbauungen mit Schotter auf bisher unbefestig-

ten Bereichen und zu einem Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. Allerdings war bereits bisher im 

Süden eine Waldrand -Fuhre vorhanden und auch im Norden wird die vorgesehene Trasse inzwischen 

als Grünweg genutzt. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außerdem, dass voraussicht-

lich eine zeitnahe Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teilweise sowie in den unbe-

festigten Randbereichen versickern kann.  Lediglich für den  nördlichen Abschnitt mit Bautyp 7 im Be-

reich des dort vorgesehenen Holzlagerplatzes ist wegen der stärkeren Nutzung eine Begrünung nicht 

mehr zu erwarten.  

Relevante Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter sind deshalb nicht zu erwarten.  
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V Bilanz 

Wegabschnitt im Süden (360 m) bereits unter MKZ 123072 als Grünweg planfestgestellt. In der Bilanz 

wird dies als Ausgangszustand entsprechend berücksichtigt.  

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

A11 

(3,0m)  

2 Bereich Holzlagerplatz im 

Norden (90m)  

7a  V32 1 270 0,5 0,4 216 

A11 

(1,5m)  

2 Bereich Holzlagerplatz im 

Norden (90m)  

Bankett  V32/V51  1,7 135 0,15 0,4 108 

G11 

(3,0m)  

3 Grünlandbereich Nord 

(40m)  

8 V32 1 120 0,67 0,7 252 

G11 

(1,5m)  

3 Grünlandbereich Nord 

(40m)  

Nebenfl.  V51 3 60 0 0 0 

A11 

(3,0m)  

2 Ackerbereich Nord  

(80m)  

8 V32 1 240 0,5 0,4 192 

A11 

(1,5m)  

2 Ackerbereich Nord  

(80m)  

Nebenfl.  V51 3 120 -1 -1 -120 

N723 

(3,0m)  

8 Wald -Durchstich Nord 

(20m)  

8 V32 1 60 0,88 1 480 

N723 

(1,5m)  

8 Wald -Durchstich Nord 

(20m)  

Nebenfl.  V51 3 30 0,63 0,7 168 

V332 

(3,0m)  

3 Grün -/Erdspurweg Mitte 

und Süd (3 60m)  

8 V32 1 1080 0,67 0,7 2268 

G11 

(1,5m)  

3 Grünlandbereich Mitte 

(20 m)  

Nebenfl.  V51 3 30 0 0 0 

A11 

(1,5m)  

2 Ackerbereich Mitte  

(80 m)  

Nebenfl.  V51 3 120 -1 -1 -120 

N713 

(1,5m)  

6 Wald -Durchstich Mitte 

(20m)  

Nebenfl.  V51 3 30 0,5 0,4 72 

A11 

(1,5m)  

2 Ackerbereich Süd  

(240m)  

Nebenfl.  V51 3 360 -1 -1 -360 

Summe          3156 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 378 Stichweg  auf neuer  Trasse  südöstlich Modschiedel (TF Fl.Nr. 1776)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Früherer Bestand im Norden Intensivgrünland , im Süden Acker (in SNK als Grünland kartiert, jedoch 

kein Dauergrünland -Status; Stand April 2018 ); Aktuell bereits als Grünweg -Trasse vorhanden  

¶ Auf der Ostseite angrenzender Waldrand mit Strauchmantel und ca. 100 -120jähriger Alt -Eiche im 

Mittelbereich (Abstand Weg ca. 1,5 m; Krone über Trassenbereich hinausragend)  

Ausbauplanung  

¶ Stichweg ab Abzweig (Weg Flst. 331/1 Gmkg. Azendorf); Neubau eines Wirtschaftsweg es; Schotter-

weg zur Erschließung des landwirtschaftlichen Flurstückes 1777  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 45 

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 8 

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Erhaltung der wegnahen Eiche; Wirksamer Stammschutz und Druckplatten im Traufbereich erforder-

lich ; Minimierung von Bodeneingriffen durch Hochaufbau Weg  

¶ Eventuell erforderlicher seitlicher Strauchrückschnitt zulässig, jedoch nur außerhalb der Kern -Brutzeit 

von Waldvögeln und Hecken -/ Gehölzbrütern, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V2) 

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

202 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116378 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere, 

sofern die Alt -Eiche am Waldrand ungeschädigt erhalten bleibt.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind unter Beachtung der Vorgaben und wegen der geringen Ausbauintensität nicht ein-

schlägig.  
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¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu geringfügigen Überbauungen mit Schotter auf bisher 

unbefestigten Bereichen und zu einem vernachlässigbaren Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. 

Im Vorgriff auf die Maßnahme ist bereits seit Jahren im Trassenbe reich eine Grünweg -Fuhre vorhan-

den. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außerdem, dass voraussichtlich eine zeitnahe 

Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teilweise sowie in den unbefestigten Randbe-

reichen versickern kann.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

G11 

(3,0m)  

3 Nordabschnitt  mit Dauer-

grünland (30m)  

8 V32 1 90 0,66 0,7 189 

G11 

(1,5m)  

3 Nordabschnitt mit Dauer-

grünland (30m  

Nebenfl.  V51 3 45 0 0 0 

A11 

(3,0m)  

2 Südabschnitt ohne  

Dauergrünland (15m)  

8 V32 1 45 0,5 0,4 36 

A11 

(1,5m)  

2 Südabschnitt ohne  

Dauergrünland (15m)  

Nebenfl.  V51 3 23 -1 -1 -23 

Summe          202 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 386 Wirtschaftsweg auf alter  Trasse  nordwestlich Modschiedel (Fl.Nrn. 2077, 2089)  

  

   
  

Höhlenbaum 



 

 

41 

 

I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Auf kompletter Länge vorhandener Schotter - bzw. Schotterspurweg am Waldrand  

¶ Nordseitig im westlichen Bereich Acker (in SNK als Grünland kartiert, jedoch kein Dauergrünland -

Status; Stand April 2018 ) 

¶ Südseitig angrenzender mittlerer bis alter Buchenwald; Richtung Osten kompletter Wegverlauf im 

Buchenwald  

¶ Im Mittelabschnitt zwei Höhlenbäume am Waldrand  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftsweges auf alter Trasse (Waldrandweg mit Eingriff in den Wald mantel  beim 

Jägersitz). Schotterweg zur Erschließung forst - und landwirtschaftlicher Flurstücke sowie Flst. 2090 mit 

bestehender Maschinenhalle. Verbindung der Wege Flst. 2085, MKZ 116025 mit der Kr LIF 12, Flst. 

2000. Einmündung in die Kr LIF 12 auf einer Länge  von ca. 40 m im Bautyp 2aV (wegen steiler Auf-

fahrt)  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  380 340 / 40  

Fahrbahnbreite (m)  3,0 3,0 

Kronenbreite (m)  3,0 4,5 

Bautyp  8 8 / 2aV  

Entwässerung  Nicht vorhanden  Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  Höhlenbrüter (z.B. Spechte) sowie potenziell allgemeine Wald - und 

Waldrandvögel  

potenziell Fledermäuse in Höhlenbäumen  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

  



 

 

42 

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Im Rahmen der kleinräumig geplanten Waldrandarrondierung im Mittelabschnitt (leicht nach Nor-

den ragender Waldbogen) nur Eingriff in den dortigen Jungaufwuchs (Länge ca. 20m); Zwingende 

Erhaltung der vorhandenen Höhlenbäume  

¶ In den übrigen Bereichen sind Gehölzrodungen voraussichtlich nicht erforderlich; Dies gilt auch für 

die östliche Waldpassage; Nach Aussage von Flächennutzern ist bereits auf bisheriger Trasse eine 

Befahrung mit Mähdreschern möglich; Sofern hier entgegen de r Prognose trotzdem Einzelentnah-

men erforderlich werden, wären nach jetzigem Kenntnisstand aber keine Höhlenbäume betroffen 

(entlang der Trasse im östlichen Waldbereich keine entsprechenden Strukturen vorhanden)  

¶ Zur Vermeidung von Wurzeleingriffen ist für die gesamte Trasse eine Weganhebung erforderlich  

¶ Wegen der vorhandenen Höhlenbäume im westlichen Abschnitt Durchführung der Baumaßnahme 

nur außerhalb der Kern -Vogelbrutzeit, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V1) 

¶ Durchführung der Waldrandarrondierung Richtung Westen und eventuelle r Einzel-Rodungen Rich-

tung Osten nur außerhalb der Kern -Brutzeit von Wald - und Waldrandvögeln  (v.a. Spechte) , d.h. von 

Anfang August bis Ende Februar ( V2); Im Rahmen der Bauausführung grundsätzliche Prüfung auf 

Baumhöhlen und ggf. Beschränkung der Rodungszeit auf Oktober (außerhalb Schutzzeit Fleder-

mäuse).  

¶ Umweltbaubegleitung für den Gesamtweg erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung 

der vorhandenen Höhlenbäume und die Vermeidung von Gehölzeingriffen über das beschriebe-

nen Maß hinaus (Ö) 

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe , sofern Gehölzverluste minimiert und die Höhlenbäume erhalten bleiben  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

1.482 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 1163861 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und 

Tiere. Voraussetzung ist die Vorgabe, die vorhandenen Höhlenbäume zu erhalten und eventuelle Ro-

dungen auf ein Minimum zu beschränken. Von der geplanten Waldrandarron dierung ist im Wesentli-

chen nur Jung -Aufwuchs betroffen.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind nicht einschlägig, wenn die Vorgaben zum Gehölzrückschnitt und zur Bauausführung 

berücksichtigt werden (nur von Mitte August bis Ende Februar).  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegeausbau entstehen keine Zusatzversiegelungen. Die Trasse ist mit vergleich-

barer Befestigung bereits vorhanden. Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist im bisherigen Um-

fang auch weiterhin möglich.  
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V Bilanz 

Nur kurzes Wegstück im Osten (15m) bereits im Vorausbau unter Bautyp 8 als bilanzneutral erfasst (MKZ 

116 190). Es erfolgt deshalb eine komplette Neubilanzierung des Weges. Abzüge in der Gesamt -Bilanz 

müssen nicht erfolgen.  

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

V31 

(4,5m)  

0 Rampe zu r Kreisstraße im 

Westen  (40m)  

2aV  V31 0 180 0 0 0 

V51 

(1,5m)  

3 Rampe zur Kreisstraße im 

Westen (40m)  

Bankett  V32/V51  1,7 60 0,43 0,4 72 

V32 

(3,0m)  

1 Waldrandabschnitt West 

und Mitte (170m)  

8 V32 1 510 0 0 0 

A11 

(1,5m)  

2 Waldrandabschnitt West 

und Mitte (170m)  

Nebenfl.  V51 3 255 -1 -1 255 

V32 

(3,0m)  

1 Waldrand bereich  Jäger-

sitz mit Kurvenarrondie-

rung (20m)  

8 V32 1 60 0 0 0 

L62 

(1,5m)  

10 Waldrand bereich  Jäger-

sitz mit Kurvenarrondie-

rung (20m)  

Nebenfl.  V51 3 30 0,7 0,7 210 

V32 

(3,0m)  

1 Abzweig Nord (30m)  8 V32 1 90 0 0 0 

A11 

(1,5m)  

2 Abzweig Nord (30m)  Nebenfl.  V51 3 45 -1 -1 45 

V32 

(3,0m)  

1 Waldpassage Ost (80m)  8 V32 1 240 0 0 0 

L62 

(1,5m)  

10 Waldpassage Ost (80m)  Nebenfl.  V51 3 120 0,7 0,7 840 

V32 

(3,0m)  

1 Ostende am Waldrand 

(40m)  

8 V32 1 120 0 0 0 

A11 

(1,5m)  

2 Ostende am Waldrand 

(40m)  

Nebenfl.  V51 3 60 -1 -1 60 

Summe          1482 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 394 Kurzer Verbindungsweg  am nordwestlichen Ortsrand von Modschiedel (Fl.Nr. 2085/1)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Ackerfläche; An jetziger Wegabzweigung Flurkreuz  

Ausbauplanung  

¶ Verbindungsweg (ăBr¿ckeò)ò an der Kr LIF 12 nºrdlich des Feldkreuzes zur Verbesserung des An-

schlusses an die Wege Flst. 2085, MKZ 116025 und 2000, MKZ 116327  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 25 

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 2aV  

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  Keine  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Sicherung des vorhandenen Flurkreuzes  

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

180 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Keine  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Die vorgesehene Länge des geplanten Weges mit ca. 25 m lässt relevante Auswirkungen auf sonstige 

Schutzgüter nicht erwarten.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

A11 

(3,0m)  

2 Gesamtstrecke  (25m)  2aV  V31 0 75 1 1 150 

A11 

(1,5m)  

2 Gesamtstrecke (25m)  Bankett  V32/V51  1,7 38 0,15 0,4 30 

Summe          180 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 416 Wirtschaftsweg auf teilweise neuer Trasse südwestlich Modschiedel  

(TF Fl.Nr. 1981 und 1975)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Trasse im Ostabschnitt als unbefestigter Weg bereits aus früherer Planfeststellung vorhanden ; Auch 

Richtung Westen im Vorgriff auf den geplanten Wege -Ausbau seit Jahren Grünweg im Bereich der 

neuen Abmarkung existent  

¶ In südlicher Angrenzung landwirtschaftlich genutzte Flur (jetzt teilweise als LP -Fläche vorgesehen), 

auf der jeweils anderen Seite Waldbestände mit vorgelagerten, nährstoffreichen bzw. artenarmen 

Säumen  

¶ Am Waldeck Fl.Nr. 1977 Waldrand -Eiche mit überstehendem Traufbereich  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftsweges (Waldrandweg)  im Westen und Aufwertung des Grünweges MKZ 

123048 auf einer Länge von 115 m im Osten . Schotterweg zur Erschließung forst - und landwirtschaft-

licher Flurstücke. Anschluss an den Weg, Flst. 1970, MKZ 116173  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  115 (bisherige Planfeststellung)  290 

Fahrbahnbreite (m)  3,0 3,0 

Kronenbreite (m)  3,0 4,5 

Bautyp  Gw  8 

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  Goldammer im Westabschnitt  

sowie potenziell weitere Wald - und Waldrandvögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Berücksichtigung der Waldrand -Eiche im Eckbereich Fl.Nr. 1977  im Rahmen der Bauausführung 

(Druckplatten im Traufbereich; Minimierung von Bodeneingriffen durch leichten Hochaufbau Weg); 

Voraussichtlich auch Aufastung erforderlich  

¶ Durchführung der Eichen -Aufastung nur außerhalb der Kern -Brutzeit von Wald - und Waldrandvö-

geln, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V2); Weitergehende Gehölzrückschnitte sind vo-

raussichtlich nicht erforderlich, wären aber in Form von seitlichen Einkürzungen möglich  

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

727 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  
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¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116 416 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere , 

sofern die Waldrand -Eiche im Südosten keine Schädigungen erfährt . Wertgebende Saumausbildun-

gen sind nicht vorhanden, weshalb auch mit keinen potenziellen Vorkommen des Baumpiepers oder 

anderer wertgebender Waldrandvögel zu rechnen ist. Die nachgewiesene Goldammer ist störungsto-

lerant, wobei der vorgesehene Bautyp 8 ohne hin keine längere Bauzeit mit relevanten Begleitwirkun-

gen erfordert. Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und 

europäische Vogelarten sind deshalb  nicht einschlägig . Voraussetzung ist jedoch die Beachtung der 

formulierten Zeitvorgabe zur Baufeldfreimachung (nur von Mitte August bis Ende Februar).  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu Überbauungen mit Schotter auf bisher unbefestigten 

Bereichen und zu einem Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. Im Vorgriff auf die Maßnahme ist 

jedoch bereits seit Jahren im Trassenbereich eine Grünweg -Fuhre vorhanden, wo bereits jetzt keine 

landwirtschaftliche Nutzung mehr stattfindet. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außer-

dem, dass voraussichtlich eine zeitnahe Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teil-

weise sowie in den unbefesti gten Randbereichen versickern kann.  

Relevante Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter sind deshalb nicht zu erwarten.  

V Bilanz 

Der Wegabschnitt im Osten (115 m) ist bereits unter MKZ 123048 als Grünweg planfestgestellt. In der 

Bilanz wird dies als Ausgangszustand entsprechend berücksichtigt.  

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

V332 

(3,0m)  

3 Grünweg im Osten 

(115m)  

8 V32 1 345 0,67 0,7 725 

G11 

(1,5m)  

3 Grünland im Osten  

(30m)  

Nebenfl.  V51 3 45 0 0 0 

A11 

(1,5m)  

2 Acker im Osten  

(85m)  

Nebenfl.  V51 3 128 -1 -1 -128 

A11 

(3,0m)  

2 Gesamter Westabschnitt  

(145m)  

8 V32 1 435 0,5 0,4 348 

A11 

(1,5m)  

2 Gesamter Westabschnitt 

(145m)  

Nebenfl.  V51 3 218 -1 -1 -218 

Summe          727 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 424 Wirtschaftsweg auf neuer Trasse südwestlich Modschiedel (Fl.Nr. 1915/2)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Trasse als abgemarkte , relativ nährstoffreiche  Gras-Krautflur  bereits vorhanden  

¶ Am nördlich angrenzenden thermophilen Waldrand Mager -Saum mit Zypressen -Wolfsmilch und 

Skabiosen -Flockenblume; Im Mantelbereich punktuell Wolliger Schneeball  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftsweg es (Waldrandweg; Stichweg) . Schotterweg zur Erschließung forst - und 

landwirtschaftlicher Flurstücke sowie eines Jagdhauses. Anschluss an den Weg, Flst. 1915, MKZ 

116246 

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 100 

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 8 

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel  

(z.B. Baumpieper)  

potenziell Zauneidechse im Bereich der thermophilen Saumbereiche  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Weg -Führung auf bestehender Fuhre unproblematisch; Kein Eingriff in die nördlich angrenzenden 

Saum- und Mantelbereiche  

¶ Durchführung der Baumaßnahme außerhalb der Kern -Vogelbrutzeit, d.h. von Anfang August bis 

Ende Februar ( V1); Die Einschränkung  wird für MKZ 116424 für erforderlich gehalten, weil die ther-

mophilen Wald - und Saumbestände in nördlicher Angrenzung potenzielle Vorkommen des Baum-

piepers nicht ausschließen  (im Rahmen der Avifauna -Kartierung jedoch ohne Feststellung)  
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¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe bei Schonung der angrenzenden Saum - und Waldrandbereiche  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

1.539 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Mit den vorgesehenen Vermeidungs - und Minimierungsmaßnahmen lassen sich Eingriffe in wertge-

bende Bestands -Strukturen ausschließen. Die vollständige Erhaltung der thermophilen Saum - und 

Waldrandbestände ist sowohl aus vegetationskundlicher als auch aus faun istischer Sicht (potenziell 

Baumpieper und Zauneidechse) erforderlich.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten lassen sich vermeiden, wenn die oben genannte Beschränkung der  Bauzeit eingehalten 

w ird sowie eine vollständige Erhaltung de r thermophilen Waldrandbereiche  gewährleistet ist. Der po-

tenziell nicht auszuschließende Baumpieper behält mögliche Brutstätten und auch eventuelle Zau-

neidechsen werden nicht beeinträchtigt.  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu geringfügigen Überbauungen mit Schotter auf bisher 

unbefestigten Bereichen und zu einem vernachlässigbaren Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. 

Im Vorgriff auf die Maßnahme ist bereits seit Jahren im Trassenbe reich eine Grünweg -Fuhre vorhan-

den. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außerdem, dass voraussichtlich eine zeitnahe 

Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teilweise sowie in den unbefestigten Randbe-

reichen versickern kann.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

K122 

(3,0m)  

6 Ostabschnitt (70m)  8 V32 1 210 0,83 1,0 1260 

K122 

(1,5m)  

6 Ostabschnitt (70m)  Nebenfl.  V51 3 105 0,5 0,4 252 

A11 

(3,0m)  

2 Westabschnitt (30m)  8 V32 1 90 0,5 0,4 72 

A11 

(1,5m)  

2 Westabschnitt (30m)  Nebenfl.  V51 3 45 -1 -1 -45 

Summe          1539 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 432 Wirtschaftsweg auf neuer Trasse  am westlichen Ortsrand von Modschiedel  

(TF Fl.Nr. 2008)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Ackerflächen am westlichen Ortsrand von Modschiedel  

¶ Im Süden mit ca. 25 -30m Entfernung aufgelockerter Gehölzkomplex  

¶ Am West -Ende Orts -Umgehung Modschiedel der Kreisstraße LIF 12 inzwischen gebaut  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftswegs auf der historischen Trasse des Kirchsteigs nach Weiden. Schotter-

weg zur Erschließung landwirtschaftlicher Flurstücke am westlichen Ortsrand. Die Auffahrt zur neuen 

Ortsumgehungsstraße soll nicht möglich sein. Die Querung der O rtsumgehung durch Fußgänger 

und Wanderer soll mittels Umleitung nach Süden ermöglicht werden. Anschluss an bestehenden 

Pflasterweg 4aB auf 10 m  

¶ Weg bereits im Planfeststellungsverfahren Nr. 1041/10 mit Bescheid des ALE -Oberfranken vom 

11.05.2010 genehmigt. Veränderte Linienführung mit Trassenflucht zum Kirchsteig westlich der 

neuen Umgehungsstraße. Der übrige Teil des Weges, Flst. 2008 wurde im Zu ge des Baus der Ortsum-

fahrung vom Lkr. LIF gebaut  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  130 (bisherige Planfeststellung)  120 / 10  

Fahrbahnbreite (m)  1,5 3,0 

Kronenbreite (m)  2,5 4,5 

Bautyp  8e 8 / 4aB  

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  Dorngrasmücke und Goldammer im südlich angrenzenden Gehölzbe-

reich; potenziell weitere Gehölzvögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  (nur Westabschnitt)  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

Keine  
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IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

210 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116432 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind wegen der geringen Ausbauintensität und dem gehaltenen Abstand zum südlich ge-

legenen Gehölzkomplex (Heckenbrüter -Lebensraum) nicht einschlägig.  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu geringfügigen Überbauungen mit Schotter auf bisher 

unbefestigten Bereichen und zu einem vernachlässigbaren Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. 

Im Vorgriff auf die Maßnahme ist bereits seit Jahren im Trassenbe reich eine Grünweg -Fuhre vorhan-

den. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außerdem, dass voraussichtlich eine zeitnahe 

Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teilweise sowie in den unbefestigten Randbe-

reichen versickern kann.  

Im Hinblick auf den Denkmalschutz ist die Tatsache von Bedeutung, dass durch die vorgesehene We-

gebau -Maßnahme die Trasse des historischen Kirchensteiges von Modschiedel nach Weiden wieder 

sichtbar und nachvollziehbar wird. Bereits in der bisherigen Planfes tstellung war deshalb ein entspre-

chender Wegeabschnitt enthalten, jedoch mit schmälerer Breite und Bautyp 8e(Schotter in Einfach-

bauweise).  

V Bilanz 

Der Weg wurde bereits im Vorausbau als Teilstück des historischen Kirchsteiges bila nzneutral erfasst 

(MKZ 121029; Bautyp 8e) . Die damalige Breite war jedoch lediglich mit 1,5/2,5m vorgesehen . Es erfolgt 

deshalb eine aktualisierte Neubilanzierung.  Abzüge in der Gesamt -Bilanz müssen nicht erfolgen.  

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

A11 

(4,5m)  

2 Einmündung im Osten 

(10m)  

4aB V31 0 45 1 1 90 

A11 

(1,5m)  

2 Einmündung im Osten 

(10m)  

Bankett  V32/V51  1,7 15 0,14 0,4 12 

A11 

(3,0m)  

2 Gesamter Westabschnitt  

(120m)  

8 V32 1 360 0,5 0,4 288 

A11 

(1,5m)  

2 Gesamter Westabschnitt 

(120m)  

Nebenfl.  V51 3 180 -1 -1 -180 

Summe          210 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 441 Befestigte Einmündung  in Vorausbau -Weg südlich Modschiedel (TF Fl.Nr. 1897)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Grünweg, gemäß aktueller Genehmigungslage aber Pflasterweg  

¶ In südlicher Angrenzung eutropher Waldrand vor Fichten -Bestand  

¶ In nördlicher Angrenzung Intensivgrünland  

Ausbauplanung  

¶ Neuanlage einer mit Rasengittersteinen teilversiegelten Einmündung in den Grünweg, Flst. 1897 

(MKZ 123064) vom Hauptwirtschaftsweg, Flst. 14844 (MKZ 116105, Bautyp 4aK)  

¶ Im Planfeststellungsverfahren Nr. 1041/ 10 mit Bescheid des ALE Ofr. vom 11.05.2010 (MKZ 116513) 

genehmigt. Modifizierte Ausführung der Einmündung statt 4aB in 4aR  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  10 (bisherige Planfeststellung)  10 

Fahrbahnbreite (m)  3,0 3,0 

Kronenbreite (m)  4,5 4,5 

Bautyp  4aB 4aR 

Entwässerung  - Freiflächig über Rasengitter und in angren-

zende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  Keine  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

Keine  

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

-30 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  
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¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere sind nicht zu erwarten; Verbotstatbestände nach  

§44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische Vogelarten sind nicht ein-

schlägig.  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Relevante Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter sind nicht zu erwarten.  

V Bilanz 

Wegstutzen bereits im Vorausbau bilanziert, allerdings unter Bautyp 4aB (MKZ 116 513).  In der Bilanz 

wird dies als Ausgangszustand entsprechend berücksichtigt. Der neue Ausbau ist in Bautyp 4aR (Ra-

sengitter) vorgesehen, so dass eine Verringerung des Befestigungsgrades erfolgt. Der Punkteüber-

schuss flieÇt als ăEntsiegelungò positiv in die Gesamtbilanz ein. 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

V31 

(3,0m)  

0 Gesamte Trasse  (10m)  4aR V32 1 30 -1 -1 -30 

V32/V51  

(1,5m)  

1,7 Gesamte Trasse (10m)  Bankett  V32/V51  1,7 15 0 0 0 

Summe          -30 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 459 Wirtschaftsweg auf neuer Trasse südöstlich Modschiedel (Fl.Nr. 1766)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Ackerflächen am Waldrand; Inzwischen bereits weitgehend als Grünweg -Trasse vorhanden  

¶ Auf Höhe Einmündung St 2190 im Süden leicht veränderte Trassenführung gegenüber dem bereits 

vorhandenen Grünweg; Optimierte Anbindung über straßenbegleitenden Wald - und Ge-

büschmantel, dahinter älterer Mischwald -Randbestand mit Linde Kiefer, Birke  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftsweges (Waldrandweg). Schotterweg zur Erschließung forst - und landwirt-

schaftlicher Flurstücke. Verbindung der St 2190, Flst. 467 mit dem Weg 116068, Flst. 1756. Einmün-

dung in die St 2190 auf einer Länge von ca. 20 m im Bautyp 2aV. Ei nmündung in den nördlichen 

Schirradorfer Weg, Flst. 1756 (116068) auf einer Länge von ca. 60 m im Bautyp 4aB  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 360 / 60 / 20  

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 7a / 4aB / 2 aV  

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrand - sowie Hecken vögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Die ursprünglich geplante Trassen -Optimierung im südlichen Einmündungsbereich hätte einen  

(Teil-)Verlust der älteren Mischwaldgruppe am südwestlichen Waldeck zur Folge gehabt. Eine ge-

meinsame Ortseinsicht des TG -Vorstandes hat jedoch ergeben, dass die geplante Abknickung mit 

90°-Aufsto ss -auch etwas weiter südwestlich erfolgen kann; Der Mischwald kann somit zur Gänze 

erhalten werden und gleichzeitig besteht eine ausreichende Aufstellfläche an der Einmündung in 

die Staatsstraße; Nicht zu vermeiden ist ein Eingriff in den straßenbegleitenden Wald -/Ge-

büschmantel für die eigentliche Wegfläche und ei n erforderliches Sichtdreieck  

¶ Durchführung der Waldmantelrodung im Süden für Trasse und Sichtdreieck sowie ggf. erforderlicher 

Aufastungen im übrigen Waldrandbereich nur außerhalb der Kern -Brutzeit von Wald - und Wald-

randvögeln, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V2); Mittlere oder ältere Gehölze mit poten-

zieller Eigenschaft als Höhlen - oder Horstbaum sind nicht betroffen  

¶ Umweltbaubegleitung für den den südlichen Einmündungsbereich erforderlich, insbesondere im 

Hinblick auf die erforderlichen Gehölzrodungen ( Ö) 

  



 

 

60 

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

¶ Waldmantel im Süden auf ca. 15 m Länge  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

4.068 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Bau des Weges MKZ 116 459 ist auf einem Großteil seiner Trasse unproblematisch; Betroffen sind 

ehemalige Ackerflächen und eutrophe Waldsäume.  

Lediglich im südlichen Einmündungsbereich auf die Staatsstraße kommt es wegen der gewünschten 

Trassenoptimierung zu Waldmantel - und Gebüscheingriffen. Außerdem ist ein adäquates Sichtdreieck 

mit zusätzlichen Gehölzverlusten notwendig. Nachhaltige Eingriffe  in älteren Mischwald konnten je-

doch durch erneute Anpassung der Trasse vermieden werden.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind nicht einschlägig, sofern die Vorgabe zur Baufeldräumung Beachtung findet (nur An-

fang August bis Ende Februar).  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau entstehen Zusatzversiegelungen ; Zu einer Vollversiegelung kommt es 

jedoch nur auf ca. 80 m Länge (Befestigung im Bereich Lagerplatz im Nordosten und als Asphalt -Ab-

streifer für südliche Einmündung in Staatsstraße); Der überwiegende Strecken -Teil soll demgegenüber 

als Schotterweg gebaut we rden und freiflächig in angrenzende unbefestigte Bereiche versickern.  

Dadurch, dass der Weg inzwischen bereits seit Jahren als Grünweg -Fuhre existiert, kommt es auch zu 

keinen aktuellen Verlusten landwirtschaftlicher Nutzflächen.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

A11 

(3,0m)  

2 Ostabschnitt im Bereich 

Lagerplatz ( 60m)  

4aB V31 0 180 1 1 360 

A11 

(1,5m)  

2 Ostabschnitt im Bereich 

Lagerplatz ( 60m)  

Bankett  V32/V51  1,7 90 0,15 0,4 72 

A11 

(3,0m)  

2 Mittelabschnitt entlang 

Waldrand (36 0m)  

7a  V32 1 1080 0,50 0,4 864 

A11 

(1,5m)  

2 Mittelabschnitt entlang 

Waldrand (36 0m)  

Bankett  V32/V51  1,7 540 0,15 0,4 432 

W12 

(4,5m)  

9 Einmündung im Südwes-

ten ( 20m)  

2aV  V31 0 90 1 1 810 

W12 

(1,5m)  

9 Einmündung im Südwes-

ten ( 20m)  

Bankett  V32/V51  1,7 30 0,81 1 270 

W12 9 Sichtdreieck Einmün-

dungsbereich im  

Südwesten  

(pauschal 200qm)  

Nebenfl.  V51 3 200 0,67 0,7 1260 

Summe          4068 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 475 Wirtschaftsweg auf neuer Trasse südwestlich Modschiedel (Fl.Nr. 1911/2)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Ackerfläche; In südlicher Angrenzung Nadel(misch)bestand mit Eutrophsaum und einzelnen Rand-

sträuchern (v.a. Holunder)  

Ausbauplanung  

¶ Neubau eines Wirtschaftsweges (Stichweg). Schotterweg zur Erschließung forst - und landwirtschaftli-

cher Flurstücke. Anschluss an den Weg Flst. 1911, MKZ 116122  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 65 

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 8 

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Seitlicher Strauchrückschnitt zulässig, jedoch nur außerhalb der Kern -Brutzeit von Wald - und Wald-

randvögeln, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V2) 

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

58 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  
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¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116 475 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere.  

Gehölzverluste treten nicht auf . 

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind nicht einschlägig, sofern die zeitliche Vorgabe zum seitlichen Strauch -Rückschnitt Be-

achtung findet (nur von Anfang August bis Ende Februar)  

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu geringfügigen Überbauungen mit Schotter auf bisher 

unbefestigten Bereichen und zu einem vernachlässigbaren Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. 

Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet außerdem, dass vo raussichtlich eine zeitnahe Wie-

derbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teilweise sowie in den unbefestigten Randberei-

chen versickern kann.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

A11 

(3,0m)  

2 Gesamtabschnitt (65m)  8 V32 1 195 0,5 0,4 156 

A11 

(1,5m)  

2 Gesamtabschnitt (65m)  Nebenfl.  V51 3 98 -1 -1 -98 

Summe          58 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 483 Wirtschaftsweg auf neuer Trasse südwestlich Modschiedel (Fl.Nr. 1915/1)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Landwirtschaftliche Nutzflächen am Waldrand (Intensiv -Grünland im Osten; Ackerfläche im Westen 

- in der SNK als Grünland kartiert, jedoch mit Stand April 2018 kein Dauergrünland -Status); Inzwi-

schen bereits weitgehend als Grünweg -Trasse vorhanden  

¶ Südlich angrenzender Eutroph -Waldrand mit punktuellen Mantelgehölzen (v.a. Holunder, Himbee-

ren, Brombeeren)  

Ausbauplanung  

¶ Verlängerung des 7a - Wegs, Flst. 1915, MKZ116246; Neubau zur Erschließung forst - und landwirt-

schaftlicher Flurstücke. Anschluss an den Weg Flst. 1936  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  - 260 

Fahrbahnbreite (m)  - 3,0 

Kronenbreite (m)  - 4,5 

Bautyp  - 8 

Entwässerung  - Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Seitlicher Strauchrückschnitt zulässig, jedoch nur außerhalb der Kern -Brutzeit von Wald - und Wald-

randvögeln, d.h. von Anfang August bis Ende Februar ( V2) 

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

1.044 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116483 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere. 

Gehölzverluste treten nicht auf.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind nicht einschlägig, sofern die zeitliche Vorgabe zum seitlichen Strauch -Rückschnitt Be-

achtung findet (nur von Anfang August bis Ende Februar)  

  



 

 

66 

¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegebau kommt es zu Überbauungen mit Schotter auf bisher unbefestigten 

Bereichen und zu einem Verlust landwirtschaftlich genutzter Böden. Allerdings ist im Vorgriff auf die 

Maßnahme bereits seit Jahren im Trassenbereich eine Grünweg -Fuhre vorhanden. Der geringe Aus-

baugrad (Bautyp 8) gewährleistet außerdem, dass voraussichtlich eine zeitnahe Wiederbegrünung 

stattfindet und Niederschlagswasser teilweise sowie in den unbefestigten Randbereichen versickern 

kann.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

G11 

(3,0m)  

3 Ostabschnitt (150m)  8 V32 1 450 0,67 0,7 945 

G11 

(1,5m)  

3 Ostabschnitt (150m)  Nebenfl.  V51 3 225 0 0 0 

A11 

(3,0m)  

2 Westabschnitt (110m)  8 V32 1 330 0,5 0,4 264 

A11 

(1,5m)  

2 Westabschnitt (110m)  Nebenfl.  V51 3 165 -1 -1 -165 

Summe          1044 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 491 Stich - und Anwandweg  auf alter  Trasse nordwestlich Modschiedel (Fl.Nr. 2048)  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 491 Stich - und Anwandweg  auf alter  Trasse nordwestlich Modschiedel (Fl.Nr. 2048)  
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I  Beschreibung der Anlage/Maßnahme  

Bestand:  

¶ Eutropher Bestandsweg im Grünland - und Ackerumfeld (Teilflächen in der SNK als Grünland erfasst, 

aber ohne Dauergrünland -Status; Stand April 2018 ) 

¶ Am Westrand im Norden angrenzender Waldbestand mit ausreichendem Abstand; Saum eutroph  

Ausbauplanung  

¶ Stich- und Anwandweg auf alter Trasse von den Wegen Flst. 2050, MKZ 116203, und Flst. 1986, MKZ 

116254 zur Erschließung von forst - und landwirtschaftlichen Flurstücken und Waldlagen. Wegseiten-

gräben sind nicht erforderlich  

¶ Bestandteil der 5 -gliedrigen Wegspinne am historischen Judenweg  

 

 Bestand  Planung  

Fahrbahnlänge (m)  460 460 

Fahrbahnbreite (m)  3,0 3,0 

Kronenbreite (m)  3,0 4,5 

Bautyp  Gw  8 

Entwässerung  Nicht vorhanden  Freiflächig in angrenzende Bereiche  

. 

II Wirkraum und Ausstattung  

Bau- und anlagebedingter Wirkraum:  

Verortung  Europarechtlich geschützte und sonstige wertgebende Arten gem. Kar-

tierung Avifauna TEAM 4 (2013) und ASK  

Gesamte Trasse  potenziell allgemeine Wald - und Waldrandvögel ; 

potenziell Fledermäuse in Höhlenbäumen Südabschnitt  

Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, etc.):  

Schutzgebiete:  

¶ Naturpark ăFrªnkische Schweiz - Frankenjuraò 

Vorgaben Regionalplanung:  

¶ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  

III  Vermeidungs -/ Minimierungsmaßnahmen (siehe Auflagenplan)  

¶ Weg -Führung unmittelbar  auf alter Trasse (historischer Judenweg)  

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)  

¶ Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete  

Anlagebedingter Lebensraumverlust mit naturschutzfachlicher Relevanz:  

Ohne relevante Eingriffe  

Kompensationsbedarf gemäß BayKompV:  

1.152 WP 

Auswirkungen auf Schutzgebiete:  

Keine  

¶ Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere  

Der Ausbau des Weges MKZ 116 491 verursacht keine relevanten Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere.  

Betroffen sind ausschließlich Eutroph -Strukturen.  

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie und europäische 

Vogelarten sind nicht einschlägig . 
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¶ Auswirkungen auf sonstige Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter, Mensch)  

Durch den geplanten Wegeausbau kommt es zu Überbauungen mit Schotter auf bisher unbefestigten 

Bereichen. Der geringe Ausbaugrad (Bautyp 8) gewährleistet jedoch, dass voraussichtlich eine zeit-

nahe Wiederbegrünung stattfindet und Niederschlagswasser teilweis e sowie in den unbefestigten 

Randbereichen versickern kann.  

V Bilanz 

 

Bestand  Planung  Bilanzierung  

BNT WP Anmerkungen  Bautyp  BNT WP m² For- 

mel*  

Fak- 

tor  

Komp.  

[WP] 

V332 

(3,0m)  

3 Nordabschnitt  gesamt  

(240m)  

8 V32 1 720 0,67 0,7 1512 

A11 

(1,5m)  

2 Nordabschnitt -Nord  

(60m)  

Nebenfl.  V51 3 90 -1 -1 -90 

G11 

(1,5m)  

3 Nordabschnitt -Süd 

(180m)  

Nebenfl.  V51 3 270 0 0 0 

V32 

(3,0m)  

1 Südabschnitt gesamt 

(220m)  

8 V32 1 660 0 0 0 

G11 

(1,5m)  

3 Südabschnitt -Nord (40m)  Nebenfl.  V51 3 60 0 0 0 

A11 

(1,5m)  

2 Südabschnitt -Süd (180m)  Nebenfl.  V51 3 270 -1 -1 -270 

Summe          1152 

* WP Bestand ð WP Planung / WP Bestand  
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Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) 

MKZ 116 521 Stichweg auf neuer Trasse nordwestlich Modschiedel (Fl.Nr. 2046)  

  

   


